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1. Überblick über den ersten Forumstag, 23. Januar 2013 
 

Der erste Veranstaltungstag des Münchner REKORD Forums begann mit einer kurzen 

Begrüßung und der Vorstellung des Programms durch Projektleiterin Marian Benbow Pfisterer und 

Susanne Schultz von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sowie einer Einleitung 

in die Arbeitsschwerpunkte und Philosophie der IOM Deutschland. Gerade weil Integration ein 

Kernelement im Gelingen des Migrationsprozesses sei, müsse sie nach Ansicht der IOM im Sinne 

eines zweiseitigen Prozesses und Dialogs ausgestaltet sein. Diesen Ansatz verfolge das Projekt 

REKORD, indem das integrationsfördernde Potential von Religionsgemeinschaften besonders 

fokussiert werde. Darauf aufbauend solle religions- und konfessionsübergreifend zur 

wechselseitigen Wertschätzung und Anerkennung zwischen verschiedenen Religionsgruppen 

einerseits sowie diesen und lokalen Akteurinnen und Akteuren städtischer und 

zivilgesellschaftlicher Organisationen andererseits beigetragen werden. Dieses Forum widme sich 

konkret dem lokalen Zusammenleben in der Metropolregion München.  

In der anschließenden interaktiven Vorstellungsrunde hatten die Teilnehmenden die 

Möglichkeit, erste Kontakte untereinander zu knüpfen und in die Diskussion zum Thema 

einzusteigen. In Gruppenarbeit wurden danach persönliche Definitionen der Begriffe Integration 

und Partizipation sowie die unterschiedlichen Vorstellungen von Zusammenleben gemeinsam 

erarbeitet. In einem Modul zur interkulturellen und interreligiösen Kommunikation wurden die 

Teilnehmenden für verschiedene Aspekte verbaler sowie non-verbaler Kommunikation und für 

verschiedenartige Bedeutungen von Wörtern, Gestik und Mimik in unterschiedlichen Kulturen 

sensibilisiert. Der Themenblock wurde abgerundet durch einen Vortrag von Herrn Dr. Martin 

Rötting vom Institut OCCURSO, der seine Studie zu verschiedenen Dialog-Typen vorstellte, die 

auf seiner Forschung zu den Motivationen von unterschiedlichen Teilnehmenden im interreligiösen 

Dialog beruht. 

Eine kurze Einführung in die Ergebnisse der Vorabfrage, in der die Religionsvertreterinnen und 

Religionsvertreter bereits vor Beginn der Veranstaltung ihre Anliegen und Bedürfnisse formulieren 

konnten, bildete die Überleitung zum inhaltlichen Ansatz des Münchner Forums. Eine Reihe von 

Leitfragen regten die Anwesenden dazu an, gemeinsame Herausforderungen für das kommunale 

Zusammenleben weiter zu konkretisieren, sich darüber auszutauschen und eventuelle 

Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Als Vorbereitung für den anschließenden Dialog mit einer Vertreterin der Stadt München 

wurde die Rolle des Religions(führungs)personals als gesellschaftliche Brückenbauer genau 
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definiert und Bedürfnisse für die eigene Arbeit konkret benannt. Darauf aufbauend endete der erste 

Forumstag mit einer Einführung in die städtischen und integrationsrelevanten Strukturen der Stadt 

München durch Frau Irene Ketterer von der Stelle für Interkulturelle Arbeit, sowie mit Antworten 

auf die zuvor formulierten Bedürfnisse und Informationen über mögliche Ansprechpartner und 

lokale Angebote. Dieser Austausch ermöglichte einen ersten Dialog zwischen den Religions-

gemeinschaften und der Stadtverwaltung im Rahmen des Forums. 

 

 

1.1 Integration und Partizipation – Vorstellungen des Zusammenlebens  

(moderiert von Yvonne Szukitsch, VIA Bayern) 
 

Da die beiden Begriffe Integration und Partizipation je nach Kontext unterschiedlich verwendet 

werden, gab die Moderatorin bewusst keine festen Definitionen für das Forum vor, sondern 

animierte die Teilnehmenden, über ihre persönlichen Erfahrungen sowie den mit diesen Begriffen 

verbundenen eigenen Empfindungen zu berichten. Dadurch sollte ein persönlicher Bezug und ein 

individueller Ansatz für die Arbeit an den beiden Forumstagen hergestellt werden. Nach der 

Diskussion innerhalb der Kleingruppen wurden die Ergebnisse der Gruppenarbeit im Plenum 

vorgestellt. Eine interessante Beobachtung war, dass wiederholt betont wurde, dass sich die 

Begriffe „Integration“ und „Partizipation“ zwar in der Anwendung überschneiden mögen, aber 

durchaus unterschiedliche Bedeutungen haben: Partizipation sei laut einigen Teilnehmenden auch 

ohne Integration möglich, jedoch ginge es nicht 

umgekehrt. Erfahrungen aus der religiösen 

Gemeindearbeit würden zeigen, dass Menschen 

auch an der Gemeinde teilnehmen könnten, ohne 

im weiteren Sinne gesellschaftlich integriert zu 

sein. Integration ohne eine Teilnahme am 

gesellschaftlichen und kulturellen Leben sei 

hingegen nicht denkbar.  

Die Definitionen von Integration fielen vielseitig aus: Zum einen wurde vermerkt, dass eine 

Anpassung an die gesellschaftlichen Wertesysteme dazu gehöre. Zum anderen wurde betont, dass 

auch äußere Gegebenheiten nicht außer Acht gelassen werden dürften: Oft werde heutzutage in der 

öffentlichen Integrationsdebatte Themen wie Gerüche, Essen, Klima und Lautstärke für das 
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alltägliche Zusammenleben vernachlässigt und wie diese Themen Auffassungen und damit 

verbundene Erwartungen beeinflussten. 

Als ein zentraler aber nicht ausschlaggebender Aspekt für Integration wurde der Spracherwerb 

genannt. Er sei grundlegend für eine gute Kommunikation mit der Aufnahmegesellschaft sowie das 

grundsätzliche Kennenlernen. Integration sei darüber hinaus ein Prozess, der durch das 

kontinuierliche Lernen nicht nur von Sprache, sondern auch von Mentalitäten und Lebensweisen, 

gekennzeichnet sei. Daran anknüpfend sei ein gegenseitiges Verständnis auf allen Seiten 

unentbehrlich. Die Fähigkeit, mit den Menschen der Aufnahmegesellschaft friedlich 

zusammenzuleben, verstärke letztlich die Akzeptanz und gelte als Grundlage für Partizipation.  

Von den Teilnehmenden wurde betont, dass Integration auch bedeute, dass Migrantinnen und 

Migranten von Seiten der Aufnahmegesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werde, ihre kulturelle 

Identität, die von der Herkunftskultur geprägt worden sei, zu wahren. Darauf aufbauend fiele es 

leichter, die Kultur der Aufnahmegesellschaft zu akzeptieren und sich zu integrieren. In diesem 

Zusammenhang wurde unterstrichen, dass 

Gesellschaften keineswegs homogen kulturell 

seien, sondern jeder Mensch gleichzeitig 

unterschiedlichen Gruppen angehöre (Geschlecht, 

Alter, Religion, Arbeit, etc.). Als 

integrationsfördernd wurde darüber hinaus das 

Gebot der Nächstenliebe genannt. Religiöse 

Wertvorstellungen seien essenziell für das 

respektvolle und friedliche Zusammenleben von 

Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen.   

Außerdem umfasse eine gelungene Integration den Aufbau und die Pflege von sozialen 

Beziehungen und nicht die Abschottung nach außen. Erst soziale Beziehungen ermöglichten es, 

sich auf Augenhöhe über bestehende Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszutauschen und 

letztere zu akzeptieren. In diesem Kontext wurde Seelsorge als wichtiges Moment im Integrations-

prozess genannt, da religiöse Seelsorger und Seelsorgerinnen Brücken zwischen religiösen 

Menschen mit Migrationshintergrund und der Aufnahmegesellschaft bauen könnten. 

Im Anschluss an die Präsentation der Gruppenergebnisse, wurde – angeregt durch einen 

Teilnehmer – kontrovers über den Zusammenhang zwischen Integration und Kultur debattiert. 

Während einige Teilnehmende betonten, dass beide Begriffe zusammenhingen und der 

Integrationsprozess durch ein gegenseitiges Geben und Nehmen charakterisiert sei, äußerten andere 



Seite 6 von 50 

 

Teilnehmende die Befürchtung, dass die eigenen in Deutschland geborenen Kinder aufgrund ihres 

Migrationshintergrundes in Konflikte geraten könnten, auch wenn sie nur wenig Verbindung zur 

kulturellen Herkunft der Eltern oder Großeltern hätten. In diesem Zusammenhang betonte Frau 

Szukitsch, dass es keine feststehende „deutsche Kultur“ gebe, in die Menschen mit 

Migrationsgeschichte sich integrieren sollten, sondern allenfalls verschiedene, nebeneinander und 

gleichzeitig existierende kulturelle Strömungen oder „Kulturen“, die eine Gesellschaft ausmachten. 

Daraufhin wurde im Plenum der Vorschlag unterbreitet, nicht von Kultur, sondern unterschied-

lichen kulturellen Wertesystemen zu sprechen, um keine Missverständnisse zu provozieren. 

Abschließend verwies Frau Szukitsch auf die Definition von Prof. Friedrich Heckmann von der 

Universität Bamberg, der Integration in vier Dimensionen unterteilt (strukturelle, soziale, kulturelle 

und identifikatorische Dimension der Integration). Für eine erfolgreiche Integration müssten alle 

Menschen die Möglichkeit bekommen, an der Gesellschaft teilzuhaben und vorhandene Strukturen 

zu nutzen, wie z.B. die Teilnahme an einer politischen Wahl. Viele Organisationen, Städte und auch 

der Staat seien hier herausgefordert, denn nicht nur die Menschen mit Migrationsgeschichte, 

sondern auch die deutsche Gesellschaft müssten sich anpassen und offen sein. Integration sei ein 

wechselseitiger Prozess, der Bewegung und Offenheit für Veränderungen von allen Seiten benötige.  

 

 

1.2 Interkulturelle und interreligiöse Kommunikation 

(moderiert von Yvonne Szukitsch, VIA Bayern) 
 

Grundlegendes Wissen über verschiedene 

Aspekte der interkulturellen Kommunikation sei 

im Dialog zwischen Menschen, die 

unterschiedlichen religiösen und 

weltanschaulichen Traditionen angehörten, aber 

auch im alltäglichen Miteinander, unentbehrlich. 

Ziel dieser von Frau Szukitsch moderierten Übung 

war es daher, das Bewusstsein für verschiedene 

Aspekte verbaler und nonverbaler Kommunikation zu schärfen. Zusammen mit der Moderatorin 

arbeiteten die Teilnehmenden heraus, dass weder Wortbedeutungen, noch Kommunikationsregeln 

oder Gestik und Mimik universell gültig seien. Dies führe in Gesprächen häufig zu 

Missverständnissen und damit verbunden zur Unzufriedenheit. Um dies zu vermeiden, gelte es, sich 
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bewusst zu machen, dass die eigenen Vorstellungen und Erwartungen nicht immer denen des 

Gegenübers entsprächen. 

 

 

1.3 Dialog-Typen und Dialog-Begleiter 

(Dr. Martin Rötting, OCCURSO Institut für interreligiöse und interkulturelle Begegnung) 
 

Im Anschluss an das Training zur interkulturellen Kommunikation hielt Herr Dr. Martin 

Rötting einen Vortrag zu seiner Studie „Religion in Bewegung: Dialog-Typen und Prozess im 

interreligiösen Lernen“1. Darin definiert er sechs verschiedene Typen im interreligiösen Dialog. 

Zum ersten gebe es den/die spirituelle Pilger/in, der seinem/die ihrem Leben einen spirituellen 

Impuls geben möchte. Um diesem Bedürfnis nachzukommen, widme er/sie sich insbesondere 

religiösen und erfahrungsbezogenen Fragestellungen. Personen dieses Typs wiesen eine hohe 

Bereitschaft zu Veränderung auf. Viele Christinnen und Christen im Dialog mit dem Buddhismus 

seien in diese Kategorie einzuordnen.  

Zum zweiten gebe es den Typ des/der sozialen Bewegers/in, der/die sich für Veränderung in 

der Gesellschaft engagiere und sich insbesondere für soziale Themen interessiere. Viele christliche 

und muslimische Menschen gehörten diesem Typ an, wenn sie sich Integrationsthemen annähmen. 

Viele Buddhisten bewegten sich in ihrem Lernprozess auf diesen Typus zu, wenn sie sich sozial 

engagierten.  

Drittens sehe der/die religiös-kulturelle Demokrat/in im interreligiösen Dialog einen Beitrag für 

eine gerechte und harmonische Gesellschaft. Nach Auffassung dieses Typs basiere jeder 

interreligiöse Dialog auf einem demokratischen Grundverständnis.  

Der vierte Typ sei der/die Kultur-Harmonisierer/in, der/die sich nach Harmonie und 

Aussöhnung von Konflikten sehne. In den Augen jener, die dieser Kategorie zuzuordnen seien, sei 

der interreligiöse Dialog vor allem durch eine historische Verantwortung und das Bedürfnis 

geprägt, einen friedlichen Lebensraum zu gestalten,.  

Fünftens gebe es Beteiligte im interreligiösen Dialog, die ihre Tradition und den eigenen 

Wahrheitsbegriff ins Zentrum ihrer Religiosität rückten und sich der Zukunft der eigenen 

                                                
1 Rötting, Martin: Religion in Bewegung. Dialog-Typen und Prozess im interreligiösen Lernen; Reihe: Interreligiöse Begegnungen. Studien 

und Projekte; Bd. 9, LIT-Verlag, Berlin et. al., 2012.  
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Orthodoxie und Tradition in der pluralen Welt verpflichtet fühlten. Dieser Typ werde orthodoxe/r 

Adapter/in genannt.  

Als sechsten Typ machte Herr Rötting Personen aus, die humanistisch-religiös geprägt seien 

und den interreligiösen Dialog als Spiegel einer tiefergehenden Wahrheit verstünden, die jenseits 

aller Sprachen und Formen existiere.  

 

 

1.4 Vorstellung der Vorabfrage – Erste Ergebnisse zu Anliegen und Bedarfen der Religions-

gemeinschaften in München  

(vorgestellt von Susanne Schultz, REKORD Projekt) 
 

Mithilfe der Vorabfrage hatten die Religionsvertreterinnen und -vertreter bereits vor dem 

REKORD Forum die Gelegenheit, sich mit den Veranstaltern des Forums ggf. auch mit den 

Referent/innen über ihre Bedürfnisse für die Gemeindearbeit auszutauschen. Dabei sollte vor allem 

ermöglicht werden, die inhaltliche Konzeption des Forums bedarfsgerecht anzupassen. In einer 

kurzen Zusammenfassung präsentierte Frau Schultz die häufigsten Ergebnisse, die in der 

schriftlichen Vorabfrage genannt wurden:  
 

�  Bereiche, die Unterstützung brauchten: (1) Religiöse Fragen/Praxis; (2) Kindererziehung; 

(3) Arbeitssuche und Probleme am Arbeitsplatz sowie (4) Finanzierungsprobleme. 

�  Besonders herausfordernde Themen: (1) Finanzierungsprobleme und (2) Räumlichkeiten. 

�  Unterstützung, die besonders hilfreich wäre: (1) Hilfe bei der Suche nach günstigen 

Räumlichkeiten für die Gemeinde; (2) Realisierung sozialer Projekte; (3) Informationen zu 

Förderungsmöglichkeiten, z.B. für Freizeitangebote für jugendliche Gemeindemitglieder; 

(4) Bildung eines Netzwerks für spezielle Bedürfnisse; (5) Informationen über Angebote in 

den Bereichen Sprache, Kultur und Partizipation. 
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�  Bereiche, die Aufmerksamkeit und Aufklärung bräuchten: (1) Verfügbarkeit von Räum-

lichkeiten; (2) Rechtliche Fragen; (3) Sprachunterricht; (4) Kinderbetreuung; (5) Angebote 

für Jugendliche; (6) Unterstützung für Frauen; (7) Berufschancen und Möglichkeiten zur 

Weiterqualifizierung. 

�  Gewünschte Informationen von der Stadt München: (1) Finanzierungsmöglichkeiten; (2) 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze; (3) Wohnungsangebote; (4) Kultur und Bildung; (5) 

Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse; (6) Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei 

sozialen Projekten; (7) Kontaktmöglichkeiten mit Menschen mit Migrationsgeschichte. 

�  Gewünschte Informationen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF):  

(1) Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten; (2) Änderungen von Gesetzen, die 

Zugewanderte betreffen; (3) Gesetze und Rechte für religiöse Minderheiten; (4) Regelungen 

zur Eheschließung und Heirat; (5) Informationen zu Behörden, die Menschen mit 

Migrationsgeschichte unterstützen. 

�  Auswahl aus möglichen Modulen zur Kompetenzentwicklung: (1) Finanzierungs-

möglichkeiten für Gemeinden; (2) Bildungssystem/Jugendarbeit; (3) Organisation von 

Religionsgemeinschaften.  
 

Die anschließende Diskussion hatte zum Ziel, 

diese erste Auswertung an die Bedürfnislage der 

teilnehmenden Religionsgemeinschaften 

anzupassen und durch die Anliegen derjenigen zu 

ergänzen, die nicht an der Vorabfrage teilnehmen 

konnten. Mit einer Reihe von Leitfragen wurden 

die Teilnehmenden angeregt, gemeinsame 

Herausforderungen für das kommunale 

Zusammenleben zu bestimmen und diese gemeinsam zu erörtern. Die Leitfragen lauteten: Welches 

sind Anliegen und Bedürfnisse? Wie können wir gemeinsam partizipative Lösungswege finden? 

Wie kann ein nachhaltiger Dialog gesichert werden?  

·  Schulischer Religionsunterricht: Konkret wiesen Vertreter der Russisch-Orthodoxen 

Kirche darauf hin, dass sie Kindern nur außerschulischen Religionsunterricht anbieten 

könnten, da die Schulen für die Einführung eines russisch-orthodoxen Religionsunterrichts 

nicht offen seien. Es wurde explizit gewünscht, dass auch kleine Religionsgemeinschaften 

die Möglichkeit hätten, Religionsunterricht an Schulen anzubieten. 



Seite 10 von 50 

 

·  Weiterbildungsprogramme: Von den Teilnehmenden wurden mehr Informationen zu 

Weiterbildungsprogrammen für Jugendliche gewünscht. Damit verbunden wurde der 

Wunsch nach einer Unterstützung bei beruflicher Integration und Arbeitssuche geäußert. 

·  Informationen zum Schulsystem: Es wurde angemerkt, dass es kaum Informationen für 

Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer über das deutsche Schulsystem gebe. Dieser 

Mangel begünstige die Tendenz, begabte Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte auf 

die Haupt- bzw. Mittelschule zu schicken. Mit Informationsmaterial sähen auch neu 

eingewanderte Familien sich in der Lage, die Möglichkeiten des deutschen Schulsystems 

aktiver zu nutzen. 

·  Freizeitgestaltung und Förderungen für Jugendliche: Jugendliche mit 

Migrationsgeschichte könnten häufig nicht gleichberechtigt an gesellschaftlichem und 

schulischem Leben teilhaben, weil sie bzw. ihre Eltern kaum finanzielle Ressourcen hätten, 

um eine Klassenfahrt oder Ähnliches zu finanzieren. Gleichzeitig könne es Eltern 

unangenehm sein, direkt um Hilfe zu bitten bzw. angebotene Hilfe anzunehmen.  

·  Staatliche Unterstützung für die Freizeitgestaltung von muslimischen Jugendlichen: 

Dieser Bedarf wurde geäußert, um die Radikalisierung unter Jugendlichen vorzubeugen. 

Hier wurde angeführt, dass staatliche Stellen mit Hinweis auf die rechtlich verbindliche 

Trennung von Staat und Religion muslimischen Gemeinden bei der Jugendarbeit nicht 

helfen würden. Vermeintlich fehlende Angebote für Jugendliche könnten im Extremfall 

Radikalisierungsprozesse unter Jugendlichen auslösen bzw. verschärfen.  

·  Sprachkurse: Hier wurden insbesondere Sprachkurse für ältere Menschen gewünscht. 

·  Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. 

·  Vernetzung der Gemeinden untereinander und Informationen für die Entwicklung von 

Kennenlern-Angeboten zwischen den Gemeinden und der Bevölkerung. Dadurch solle 

Offenheit gefördert und Diskriminierungen eingedämmt werden. Gerade Religions-

gemeinschaften, die ethnisch eine homogene Gruppe darstellten, falle es schwer, sich der 

Gesellschaft zu öffnen. Hierzu wurde als mögliche Lösung angeführt, dass solche 

Religionsgemeinschaften den Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften suchen 

sollten, um voneinander zu lernen und gemeinsame Angebote zu schaffen. 

 

An die Vorstellung der im Forum erarbeiteten Bedarfe knüpfte sich eine rege Diskussion um 

den Arbeitsstatus von religiösen Vertreterinnen und Vertretern an. Dabei wurde deutlich, dass der 

Großteil der anwesenden Religionsgemeinschaften mit ehrenamtlichen Geistlichen arbeitete: Bei 
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den Bahá’í,  der Bethel Gemeinde, der Russisch-Orthodoxen Kirche, Koptisch-Orthodoxen Kirche 

und der Griechisch-Orthodoxen Kirche gebe es in München keinen hauptamtlichen Berufs-

Geistlichen. Es wurde angemerkt, dass zwar viele orthodoxe Kirchen Körperschaften des 

öffentlichen Rechts seien, aber keine Kirchensteuer erhoben und sich folglich über Spenden der 

Gläubigen selbst finanzierten. Der Staat könne kein Geld für die religiöse Gemeindearbeit zur 

Verfügung stellen. Allerdings sei es möglich, über verschiedene Programme, beispielsweise über 

das BAMF, z. B. Jugendarbeit und andere soziale Angebote zu finanzieren.  

In diesem Zusammenhang kritisierte ein Teilnehmer, dass es zwar weiter gesellschaftlicher 

Konsens sei, dass jede Religionsgemeinschaft zur Integration beitrage, jedoch eine deutliche 

Ungleichbehandlung der Religionsgemeinschaften existiere, da die evangelischen Landeskirchen 

und die Katholische Kirche in ihrer Arbeit vom Staat und über Mitgliedsbeiträge finanziell 

unterstützt würden, während andere Religionsgemeinschaften für dieselbe Arbeit nicht bezahlt 

würden. Weiterhin wurde die unterschiedliche Finanzierung im Staatskirchensystem und im 

freikirchlichen System beklagt, da die Selbstfinanzierung bei kleinen Gemeinden schwierig sei und 

viele ehrenamtlich mitarbeiteten. Es wurde deshalb eine einheitliche Regelung der finanziellen 

Unterstützung des Religionspersonals gefordert.  

Die Nichtgleichstellung von verschiedenen Religionsgemeinschaften beklagte auch ein anderer 

Teilnehmer. Er erklärte, dass freie Moscheen den Bildungsstand der Imame nicht überprüften, da es 

hierzu keine Regulierung gebe. Deshalb fordere er eine einheitliche gesetzliche Regelung für die 

Qualifizierung und Ausbildung von Imamen sowie die öffentlich-rechtliche Anerkennung dieser 

Funktion. Das BAMF habe zwar bereits eine Studie zu diesem Thema unterstützt, aber er wünsche 

sich längerfristige Maßnahmen und eine gemeinsame Lösung. Herr Walther vom BAMF gab 

daraufhin zu bedenken, dass der Staat in dieser Hinsicht nur beschränkt eingreifen könne, da es 

theologisch festgelegt sei, dass jeder, der in der Gemeinde anerkannt sei, das Gebet sprechen könne. 

Griffe der Staat hier regulierend ein, riskiere er eine Verletzung der vom Grundgesetz geschützten 

Religionsfreiheit. Weiterhin verwies er darauf, dass an mehreren deutschen Universitäten 

Lehrstühle für islamische Theologie existierten.2  

Frau Szukitsch erwähnte daraufhin die Möglichkeit eigenständig aktiv zu werden: Ein 

kommunikativer Austausch zwischen den Moscheegemeinden, auch unter Einbeziehung der 

                                                
2 An mehreren Universitäten wurden in den letzten Jahren in Anlehnung an die Empfehlung des deutschen Wissenschaftsrates und die Deutsche Islam 
Konferenz Lehrstühle bzw. Institute oder Zentren für Islamische Lehre bzw. Islamische Theologie eingeführt. Nähere Informationen finden sich unter 
den angegeben Links. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg: www.izir.de, Westfälische Wihelms-Universität Münster: www.uni-
muenster.de/ZIT, Justus-Liebig-Universität Gießen: www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/isltheol, Universität Osnabrück: www.islamische-
religionspaedagogik.uni-osnabrueck.de; Eberhard-Karls-Universität Tübingen www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung-dezernate/i-
forschung forschung-strategie-und-recht/zentrum-fuer-islamische-theologie.html. 
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vorhandenen Netzwerke der Stadt München, könnte bei fehlender rechtlicher Regelung durchaus 

hilfreich sein. Nichtsdestotrotz wurde der Wunsch nach einem Verband, der eine Liste mit 

Moscheen, Imamen und deren Ausbildung führe oder nach einer Prüfung der Imame durch deutsche 

Universitäten wiederholt, da es Bedenken hinsichtlich extremistischer Interpretationen des Islams in 

Deutschland gebe. Von Seiten einer freikirchlichen Gemeinde wurde zudem ein Standard für die 

Verwendung des Titels „Pastor“ gefordert, woraufhin Herr Walther entgegnete, dass auch in diesem 

Fall der Staat nicht in die Selbstorganisation der Gemeinden eingreifen könne.  

 

 

1.5 Religionsführungspersonal als Brückenbauer – Bedarfe für die eigene Arbeit und 

Vorbereitung von Fragen an städtische und zivilgesellschaftliche Akteure 

(moderiert von Yvonne Szukitsch, Marian Benbow Pfisterer und Susanne Schultz) 
 

Der Ansatz des REKORD Projekts baue auf dem Vorgängerprojekt DIRECT3 auf, in dessen 

Rahmen unter anderem 2009 eine Tagung in Tutzing stattgefunden hatte. Dort sei erarbeitet 

worden, dass das Religionsführungspersonal auf drei Ebenen eine Rolle als Brückenbauer 

einnehmen könne:  

1. Innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft: Die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Mitglieder werden miteinander vereint.  

2. Auf der interreligiösen Ebene: Um gemeinsame Anliegen mit anderen Religions-

gemeinschaften voranzubringen, kann ein 

interreligiöser Austausch und eine 

Vernetzung unter den verschiedenen 

Gemeinschaften geschaffen werden. 

3. Auf der Ebene zwischen der migrantisch 

geprägten Religionsgemeinschaft und der 

Aufnahmegesellschaft: Das 

Religionsführungspersonal kann als 

Brückenbauer zu Verständnis und Toleranz beitragen.  

Im Hinblick auf den im Anschluss stattfindenden Austausch mit den Referent/innen sowie am 

kommenden Forumstag war es zunächst Aufgabe der Teilnehmenden in Gruppenarbeit zu sammeln, 

                                                
3 DIRECT steht für “Dialogue For Integration: Engaging Religious Communities”. Mehr Informationen auf der Website: 

http://www.iom.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=82  
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welche Aufgaben und Bereiche sie in ihrer Gemeinde wahrnehmen, wo konkret Unterstützung bei 

der eigenen Arbeit benötigt werde, wie diese aussehen müsste und wer sie idealerweise anbieten 

könnte. Der Fokus lag hierbei auf den Bereichen Jugend, Bildung, Arbeit, Gesundheit sowie 

Beratung. Doch auch generelle Bedürfnisse sollten angesprochen werden, die nicht primär in den 

Integrationsbereich eingeordnet werden. Ziel war es, alltägliche Herausforderungen der einzelnen 

Religionsgemeinschaften genau zu definieren und konkrete Punkte und Fragen an städtische 

Akteure zusammenzutragen. Im Laufe dieser Sitzung kam Frau Irene Ketterer von der Stelle für 

Interkulturelle Arbeit der Stadt München dazu. Sie konnte auf die erarbeiteten und dann 

vorgetragenen Bedarfe in ihrem anschließenden Vortrag eingehen. (Zur besseren Übersicht sind 

ihre Antworten unter den gesammelten Anliegen der Religionsgemeinschaften bereits an dieser 

Stelle angeführt.) 

 

(1) Räumlichkeiten 

Position der Religionsgemeinschaften: Räumlichkeiten für verschiedene Aktivitäten, wie z. B. 

Feste und Jugendarbeit fehlten bzw. seien für die Gemeinden nicht finanzierbar. Konkret suche die 

Bahá‘í-Gemeinde nach Räumen für verschiedene Festlichkeiten; hierbei ginge es nicht um eine 

permanente Unterkunft, sondern lediglich um einzelne Veranstaltungen. Die Griechisch-Orthodoxe 

Kirche bat ihre Unterstützung an, da sie des Öfteren Räumlichkeiten für Aktivitäten wie Konzerte 

und Seminare zur Verfügung stelle, insbesondere im Griechischen Haus Westend. Um das Problem 

des akuten Raummangels konstruktiv zu lösen, wurde vorgeschlagen, dass sich die beiden 

Gemeinden in dieser Hinsicht miteinander vernetzten. 

 
Kontakt:   
Griechisches Haus Westend 
Bergmannstraße 46, 80339 München  
Raumvermietung: Herr Constantinos Gianacacos  
Tel: 089 – 50808811  
E-Mail: costas.gianacacos@evangelisches-migrationszentrum.de,  
Internet: www.griechisches-haus.de   
 
 
Über die konkrete Vernetzung zwischen den Religionsgemeinschaften hinaus wurde ein 

größeres Ziel angedacht: Nach Vorbild des Leistungszentrums für Sport, ins Leben gerufen durch 

den Sportverein Bayern München, wolle man in einem gemeinschaftlichen Projekt mit der Stadt 

München ein religiöses Zentrum bauen, in dem vor allem kleinere Gemeinden Raum für ihre 

Feierlichkeiten finden könnten. Dies solle ganz bewusst unter der Trägerschaft der Stadt im 

Einklang mit deren Integrationskonzept stattfinden; unter Umständen könnten auch Bedingungen an 
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die Nutzung der Räumlichkeiten geknüpft werden, beispielsweise, dass die anfragende Gemeinde 

ihre integrative Arbeit ausweiten solle. Betont wurde hierbei die gemeinsame Stimme, die man 

durch die Vernetzung erhalte, und mit der man mehr erreiche als jede kleine Gemeinde allein. 

Position der Stadt München: Von der Stadt München gebe es ein Selbsthilfezentrum München. 

Dort stünden verschiedene Räume für Gruppen zur Verfügung, die laut Frau Ketterer nicht für die 

Religionsausübung genutzt werden könnten, aber für andere Aktivitäten, wie einen Müttertreff. 
 

Kontakte: 
Selbsthilfezentrum München 
Westendstraße 68, 80339 München,  
Kontakt Raumangebot: Frau Kristina Jakob   
Tel.: 089 – 53295612     
E-Mail: kristina.jakob@shz-muenchen.de 
Internet: www.shz-muenchen.de 
 
 

 
Kontakt Frau Ulrike Zinsler  
Tel.: 089 – 53295621  
E-Mail: ulrike.zinsler@shz-muenchen.de 
 
 

(2) Ansprechpartner und Informationsaustausch  

Position der Religionsgemeinschaften: Es bestehe ein genereller Wunsch nach gleich-

bleibenden kommunalen Ansprechstellen für Jugendarbeit, Arbeits- und Wohnungssuche, Sozial-

arbeit, Bildung und Kinderbetreuung, um die große Unübersichtlichkeit der Zuständigkeiten zu 

überwinden. Anstatt immer wieder eine Situation neu erklären zu müssen, werde eine bestimmte 

Anlaufstelle für jeden Bereich gewünscht. Ganz konkret beklagten die Religionsvertreter und 

Religionsvertreterinnen weiterhin, dass viele Institutionen wie Schulen und Ämter keine 

Informationen über die Rechte von Menschen mit Migrationsgeschichte hätten, und dass dies zu 

Problemen sowohl für die Schulen als auch für die Eltern führen könne, z. B. beim Wunsch, Kinder 

an bestimmten religiösen Feiertagen aus dem Unterricht zu nehmen. Die Teilnehmenden äußerten 

die Idee, eine Schulzeitung zu entwickeln oder Briefe an die Schulen zu schreiben, aber sie wüssten 

nicht, an wen sie sich konkret wenden könnten und wer der/die Ansprechpartner/in hierfür sei. 

Position der Stadt München: Das Thema religiöse Feiertage sollte mit dem Referat für Bildung 

und Sport besprochen werden. Es sei allerdings ein schwieriges Thema, da nur ein Teil der 

Münchner Schulen kommunal verwaltet sei. Vor allem Gymnasien, Grund- und Mittelschulen 

würden häufig direkt vom Freistaat Bayern verwaltet. Hier müsste mit dem Bayrischen 

Kultusministerium gesprochen werden.  

Tipp: 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg initiiere derzeit ein 

Elternnetzwerk mit dem Ziel, die Rolle migrantischer Eltern zu stärken und sie ins Gespräch mit 

den Stadtverwaltungen und insbesondere mit den Kultusministerien der Länder zu bringen.  
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Geplant sei ein Runder Tisch mit Elternverbänden, bei dem das BAMF auch insbesondere 

kleinere Elterninitiativen mit einbeziehen möchte. Interessierte könnten sich per E-Mail mit einem 

Kontaktwunsch an Frau Ketterer (irene.ketterer@muenchen.de) wenden. 

 

(3) Hilfe bei der Wohnungssuche 

Position der Religionsgemeinschaften: Der Mangel an Wohnraum im Stadtgebiet München 

sowie Diskriminierung bei der Vergabe von freien Wohnungen wurden als zwei gravierende 

Probleme genannt, die vor allem für kinderreiche Familien unabsehbare negative Folgen hätten. Es 

wurde Diskriminierung von Migranten und Großfamilien auf dem Mietmarkt bemängelt und 

angeregt, die Stadt München solle gegen Vermieter vorgehen, die diskriminieren und 

Steuererleichterung für Vermieter ermöglichen, die an Benachteiligte vermieten. 

Position der Stadt München: In München herrsche insgesamt eine große Wohnungsnot; ca. 

33.000 Wohnungen fehlten aktuell. Etwa 83% aller Haushalte in München seien kinderlos, 

allerdings zögen mit seien auf dem Münchener Mietmarkt kaum vorhanden. Einige Studien zeigten, 

dass migrantischen Familien zunehmend Großfamilien zu, worauf die Stadt nicht eingestellt sei. 

Große Wohnungen Geringverdiener, vor allem mit vielen Kindern auf dem Wohnungsmarkt 

diskriminiert würden. Es käme natürlich auch vor, dass allein stehende Gutverdiener in großen 

Wohnungen leben, weil sie sich den größeren Wohnraum leisten könnten, während Großfamilien 

mit geringem Einkommen, in kleinen Wohnungen leben müssen, weil sie sich größere nicht leisten 

können. Mieter/innen, die Diskriminierung erfahren, könnten sich an die Antidiskriminierungsstelle 

der Stadt München wenden (mehr Informationen unter: 

www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Amigra.html) oder den Rechtsweg über 

die Gerichte gehen. Eine von den religiösen Verbänden angeregte Steuererleichterung für „faire“ 

Vermieter/innen könne die Stadt nicht anbieten, da es zu schwer zu überwachen wäre und die Stadt 

nur Gewerbe-, Grund- und Hundesteuern einnehme; alle anderen Steuern würden auf Landes- und 

Bundesebene erhoben. Bei akuter oder drohender Wohnungslosigkeit biete etwa das Patenprojekt 

„Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“ Hilfe. Interessierte Menschen aus der Stadtgesellschaft und von 

Wohnungslosigkeit betroffene oder bedrohte Familien würden zusammen gebracht. Sie suchten 

beispielsweise zusammen eine Wohnung, hülfen Kindern bei den Hausaufgaben oder führten 

Telefonate mit Behörden.  
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Kontakt:  
Patenprojekt „Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“ 
Amt für Wohnen und Migration der Stadt München  
Ansprechpartnerin: Carola Bamberg  
Franziskanerstraße 6-8, 81669 München  
Tel.: 089 – 23340672  
E-Mail patenprojekt.soz@muenchen.de 
  

 

Die Mitarbeiter im Wohnungsamt stünden unter großem Stress und seien selbst unzufrieden, 

den Familien nicht helfen zu können. Selbst die Notunterkünfte seien diesen Winter komplett 

belegt. 

 

(4) Unterstützung 

Position der Religionsgemeinschaften: Unterstützung wurde von den Gemeinden in zweifacher 

Hinsicht gewünscht: Zum einen benötigten besonders Kinder, die als Teenager nach Deutschland 

gezogen seien, psychologische Unterstützung. Sie würden in der Schule häufig mit dem Problem 

des Mobbing konfrontiert. Das daraus resultierende Benehmen der Kinder werde wiederum von 

Seiten der Schule als Problem bezeichnet, ohne zu differenzieren, dass es sich um Folgen des 

Mobbings, oder auch um kulturelle Unterschiede handele. Außerdem sei eine finanzielle 

Unterstützung erforderlich, sei es für Aktivitäten wie Kinderfreizeiten, Vorträge und Schulungen 

oder für materielle Anschaffungen wie Schulmaterialien für den Religionsunterricht.  

Position der Stadt München: Bezüglich 

Kinderfreizeiten könne man beim Stadtjugendamt 

Unterstützung anfragen. Allerdings wies Frau 

Ketterer darauf hin, dass viele Fördertöpfe und 

teilweise auch die Regelförderung der Stadt häufig 

bereits ausgeschöpft seien. Sie informierte über die 

Initiative von Migrantenorganisationen in 

München, ein Netzwerk zu bilden, um eine Stimme 

zu erhalten und durch Fortbildungen und Qualifizierung die Chancen zu erhöhen, an neue 

Fördermöglichkeiten heran zu kommen. Prinzipiell könnten religiöse Organisationen für ihre 

gesellschaftlich relevante Integrationsarbeit in den Förderkreis der zuständigen Ämter 

aufgenommen werden; bei Interesse könne man Frau Ketterer (irene.ketterer@muenchen.de) 

anschreiben. Benötige man beispielsweise finanzielle Unterstützung (bspw. Räume) für Selbsthilfe 
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und neuerdings muttersprachlichen Unterricht, könne man dafür Unterstützung  bei der 

Selbsthilfeförderung beantragen.  

Finanzielle Unterstützung für die Religionsgemeinschaften sei nicht verfügbar. Deutschland sei 

ein Staat, in dem zwar das Recht auf freie Religionsausübung im Grundgesetz verankert sei, aber 

öffentliche Stellen unterstützten aufgrund der Trennung von Staat und Religion religiöse 

Tätigkeiten nicht finanziell. Die Caritas und die Diakonie erhielten beispielsweise finanzielle Unter-

stützung nicht für die Religionsausübung, sondern für ihre sozialen Aktivitäten. Gleichfalls würden 

auch Räume zur Nutzung für religiöse Zwecke nicht von der Stadt finanziert.   

Tipp: 

Allerdings könnten Gemeinschaften, die Jugendarbeit machten, unter bestimmten 

Voraussetzungen dem Kreisjugendring beitreten und hätten dadurch Anspruch auf gewisse 

Leistungen. Der Kreisjugendring werde zwar von der Stadt unterstützt, handle aber selbstständig. 

 
Kontakt: 
Kreisjugendring München-Stadt 
Paul-Heyse-Straße 22, 80336 München  
Tel.: 089 – 5141060 
E-Mail info@kjr-m.de 
Internet: www.kjr-m.de 
 

Tipp: 

Darüber hinaus gebe es Unterstützung für Familien in Form von Nachhilfeunterricht oder Paten 

über die verschiedenen Freiwilligenagenturen, z. B. bei Tatendrang in Haidhausen. 

 
Kontakt: 
Tatendrang 
Liebherrstraße 5, 80538 München  
Tel.: 089/45224110 
Internet: www.tatendrang.de 
 

Des Weiteren biete das Sozialreferat der Stadt München eine Schuldner- und 

Insolvenzberatung an:  

 
Kontakt: 
Sozialreferat der Stadt München  
Mathildenstraße 3a, 80336 München  
Tel.: 089 – 23324353 
E-Mail schuldnerberatung.soz@muenchen.de 
Internet:www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/ Schuldnerberatung.html 
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(5) Weitere Bedarfe 

Position der Religionsgemeinschaften: Hinsichtlich der Residenzpflicht erhofften sich einige 

Gemeinden eine juristische Erlaubnis von der Stadt, dass beispielsweise Asylbewerber aus der 

Umgebung von München in die Gemeinde kommen und dort an Aktivitäten teilnehmen dürften. 

Hierbei handele es sich um eine kleine Gruppe einzelner Personen; man ziele nicht auf eine 

generelle Ausnahmeregelung ab. Rechtliche Beratung wünsche man sich auch seitens des 

Jugendamts, wenn Kinder von ihren Familien getrennt würden. Hierzu biete das EineWeltHaus 

jeden Dienstag kostenfreie Beratung an; es sei jedoch nicht möglich, die rechtlichen Regelungen zu 

verändern.  

 
Kontakt: 
EineWeltHaus 
Schwanthalerstraße 80, 80336 München 
Kontakt Rechtshilfe für Ausländerinnen und Ausländer: Frau Anna Regina Mackowiak  
Tel.: 089 – 85637521  
E-Mail: rechtshilfe@einewelthaus.de,  
Internet: www.einewelthaus.de oder www.rechtshilfe-muenchen.de 

 

Das Jugendamt sei grundsätzlich mit einem negativen Ruf vorbelastet, weshalb Familien sich 

bei Problemen nicht an dieses Amt wendeten. Es wurde vorgeschlagen, dass ein/e Seelsorger/in als 

Mediator/in agieren könnte, indem er/sie Eindrücke aus der Familie als Gemeindemitglied sammle 

und an das Jugendamt weitergebe. In jedem Fall sei das gegenseitige Kennenlernen zentral, um 

negativen Erfahrungen entgegenzuwirken. 

Weiterhin wollten die Vertreter Informationen über Möglichkeiten erhalten, Praktikantinnen 

und Praktikanten in ihren religiösen Einrichtungen einzustellen. Diese könnten beispielsweise 

Hausaufgabenhilfe anbieten, da es den Gemeinschaften nicht an Ideen, sondern an personellen 

Ressourcen mangele. Zudem würden Informationen über das Angebot an Versicherungen, speziell 

im Bereich Gesundheit, sowie eine Beratung über notwendige Absicherungen erbeten. 

Position der Stadt München: Die vorübergehende Trennung eines Kindes von seiner Familie 

bedürfe triftiger Gründe, vieler Formalitäten und einer Entscheidung vom Vormundschaftsgericht. 

Manche Neuankömmlinge in Deutschland hätten mitunter mit der Gesetzeslage unvereinbare 

Vorstellungen von Erziehung und sähen beispielsweise Gewalt als legitimes Mittel an. Sei 

Kindeswohlgefährdung durch die Familie dokumentiert, könne das Jugendamt das Kind zunächst 

aus dem Familienkreis herausnehmen. Das Jugendamt stehe jedoch immer im Kontakt mit den 

Eltern. In manchen Fällen seien die Eltern aber nicht bereit, ihre Einstellung zu ändern. Frau 

Ketterer halte einen Runden Tisch mit dem Jugendamt für hilfreich, um mit den verschiedenen 

religiösen Gemeinschaften zu kommunizieren und sich über Erziehungsvorstellungen, rechtliche 
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Grundlagen sowie Umgangsmethoden mit Kindern auszutauschen. Weiterhin gebe es verschiedene 

Eltern-Kurse, angeboten u. a. vom Jugendamt (siehe: 

www.muenchen.info/soz/pub/pdf/419_beratungsstellenfuehrer.pdf) und vom Kinder- und 

Jugendschutzbund. Außerdem bietet Refugio Beratung und Behandlung für traumatisierte 

Flüchtlinge an.  

 
Kontakte: 
Kinder- und Jugendschutzbund  
Kostenfreies Elterntelefon  
Tel.: 0800 – 1110550 
Mo. & Mi. 9.00 bis 11.00 Uhr; Di. & Do. 17.00 bis 
19.00 Uhr  
Internet: www.kinderschutzbund-muenchen.de  

 
Refugio 
Rosenheimer Straße 38, 81669 München  
Tel.: 089 – 9829570  
E-Mail: info@refugio-muenchen.de 
Internet: www.refugio-muenchen.de  

 
 

1.6  Einführung in die städtischen Strukturen und Dialog 

(Irene Ketterer, Stelle für Interkulturelle Arbeit der Stadt München) 
 

Zum Anfang ihres Vortrags betonte Frau Ketterer, dass die Stadtverwaltung München über 

zwölf Referate verfüge und mehr Personal als die EU-Verwaltung in Brüssel beschäftige. Die 

Stadtverwaltung sei groß und könne für Außenstehende unübersichtlich sein. So könne es passieren, 

dass man sich beim Antrag auf eine Baugenehmigung mit mehreren Ämtern auseinander setzen 

müsse. Das Sozialreferat gebe jährlich rund 110 Mio. Euro für soziale Projekte aus, darunter auch 

für Projekte im Rahmen der Integrations- und Inklusionsarbeit. Neben dem Direktorium (dem Amt 

des Bürgermeisters) gebe es mehrere Querschnittsstellen: die Stelle für Interkulturelle Arbeit, in der 

Frau Ketterer tätig sei; die Antidiskriminierungsstelle, die u. a. auch Menschen in 

Diskriminierungsfällen begleite; die Gleichstellungsstelle für Frauen sowie den Behindertenbeirat. 

Für das Thema Integration seien außerdem der Ausländerbeirat und dort das erst kürzlich 

eingerichtete interkulturelle Seniorenforum interessant. Die Stadtverwaltung selbst sei ein 

exekutives Organ und führe somit den Auftrag der Politik aus; das politische Organ hingegen sei 

der Stadtrat. Dort existierten auch integrationspolitische Arbeitskreise. Im Fall, dass man sich an 

einen solchen Arbeitskreis wenden wollte, solle man sich im Vorfeld überlegen, welche politische 

Partei einem am nächsten stehe und das Vorhaben unterstützen würde. Auf der Stadtteilebene 

arbeiteten Bezirksausschüsse, die möglicherweise auch über Räumlichkeiten und Fördertöpfe, 

beispielsweise für frauen- und kinderbezogene Themen, verfügten. 

Da die Stadtverwaltung sehr groß und manchmal auch für die eigenen Mitarbeiter/innen schwer 

zu durchblicken sei, empfehle Frau Ketterer, sich zunächst im Internet nach der für das konkrete 
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Anliegen zuständigen Stelle zu informieren. Es gebe auch eine zentrale Telefonnummer (089 233-

00). Bei integrationsrelevanten Themen, könne man sich auch direkt an die Stelle für Interkulturelle 

Arbeit (www.muenchen.de/rathaus/ Stadtverwaltung/Sozialreferat/Wohnungsamt/Interkult.html) 

wenden. 

Institutionell bilde die Stelle für Interkulturelle Arbeit eine Querschnittseinheit in der 

Stadtverwaltung und sei zuständig für die Umsetzung des interkulturellen Integrationskonzepts4 aus 

dem Jahr 2008. Grundlage des Konzepts sei die Vision von München als eine solidarische 

Stadtgesellschaft, an der jede/r Münchner/in im Einklang mit dem Grundgesetz teilhaben könne. 

Integration werde hierbei nicht als Anpassung der Menschen mit Migrationsgeschichte an die 

deutsche Gesellschaft verstanden und Assimilierung sei nicht Ziel der integrativen Arbeit. Vielmehr 

werde Integration als Chancengleichheit innerhalb einer Gesellschaft gesehen, in der sich alle 

Menschen gleichberechtigt einbringen und die Stadt mitgestalten können. Zu diesem Zweck seien 

elf Grundsätze in dem Konzept festgelegt worden, welches einstimmig vom Stadtrat verabschiedet 

wurde und die Grundlage der städtischen Integrationspolitik bilde. Die Herausforderung sei die 

praktische Umsetzung und Realisierung des Konzepts. Das Ziel von gleichberechtigter Teilhabe für 

jedermann sei in vielen Bereichen nicht erreicht; beispielsweise hätten Kinder von Akademikern 

deutscher Staatsangehörigkeit im bayerischen Schulsystem erheblich bessere Chancen als Kinder 

aus schwächeren sozialen Milieus bzw. jene mit Migrationshintergrund. Dies liege jedoch nicht an 

mangelnden Fähigkeiten der Kinder, sondern sei ein Strukturdefizit, das behoben werden müsse.  

Weiterhin stellte Frau Ketterer die Mitarbeiterinnen der Stelle für Interkulturelle Arbeit und 

deren Zuständigkeiten vor: Frau Reyhan Kulac sei primär im Bereich Schule, Bildung und 

Sprachförderung tätig; berate Schulen und Lehrkräfte und arbeite mit dem Pädagogischen Institut 

sowie den beiden Universitäten in München (Ludwig-Maximilians-Universität und Technische 

Universität) zusammen (Tel.: 089/233-40655; E-Mail: reyhan.kulac@muenchen.de). Ein geplantes 

Projekt laute „Schule für alle“ und beinhalte eine modellhafte interkulturelle Öffnung von Schulen: 

Fächerübergreifender Deutschunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund, Lerncamps zur 

Unterstützung in den Ferien und eine studienbegleitende Qualifizierung von Lehramtsstudierenden. 

Das Projekt solle eine Beispielwirkung erzielen und Schulen zur Fortführung und Nachahmung 

animieren. Daneben sei Frau Uschi Sorg für den Bereich Gesundheit zuständig und berate u. a. das 

Referat für Gesundheit und Umwelt (Tel.: 089/233-40630; E-Mail: uschi.sorg@muenchen.de). Hier 

                                                
4 Das interkulturelle Integrationskonzept der Landeshauptstadt München ist online  zu finden unter: 
www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtverwaltung/Sozialreferat/wohnungsamt/Interkult/integrationspolitik/int_ko
nzept_grundsatz_pdf.   
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gehöre auch die Friedhofsverwaltung dazu, an die man sich bei Fragen z. B. in Bezug auf 

Beerdigungsmöglichkeiten wenden könne.  

 Frau Dr. Margret Spohn arbeite u. a. im Bereich Religion und interreligiöser Dialog, der sich 

seit 2001 besonders auf den Dialog zwischen muslimischen Gemeinden und der Stadtverwaltung 

konzentriere. Um auch den Münchner Musliminnen und Muslimen einen direkten Zugang zum 

Bürgermeister zu gewährleisten, wurde analog einer Bürger/innenversammlung der Runde Tisch 

Muslime eingerichtet. Aus den dort versammelten islamischen Vereinen wurde der Muslimrat 

München gegründet. Um Imamen und sonstigem religiösen Personal die Verwaltungsstrukturen und 

Angebote der Stadt München näherzubringen, wurde gemeinsam mit ihnen das bundesweit 

beachtete Projekt „MünchenKompetenz“ entwickelt und durchgeführt. Weiterhin berate Frau Dr. 

Spohn das Referat Arbeit und Wirtschaft und das Kreisverwaltungsreferat. In diesem 

Zusammenhang solle die Existenzgründungsberatung, die das Referat für Arbeit und Wirtschaft 

gemeinsam mit der IHK anbietet, interkulturell geöffnet werden. 

Frau Franziska Szoldatits unterstütze die Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung, 

organisiere Fortbildungen für Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und analysiere Bedarfe 

für weitere Schnittstellen (Tel.: 089/233-40641; E-Mail: franziska.szoldatits@muenchen.de). 

Abschließend verwies Frau Ketterer auf die Nymphenburger Gespräche, einen Zusammen-

schluss verschiedener Gruppen und Personen, die sich im interkulturellen und interreligiösen 

Dialog engagierten und unterschiedliche Aktivitäten anböten (siehe „Angebot“ auf der Website 

www.nymphenburger-gespraeche.de). Außerdem interessant sei der Verein Freunde Abrahams 

e.V., der sich für interreligiöse Verständigung, insbesondere zwischen Judentum, Christentum und 

Islam, einsetze (www.freunde-abrahams.de) sowie das Regionale Netzwerk für Soziale Arbeit in 

München (REGSAM), das soziale Dienstleistungen bekannt mache und somit Engpässe in der 

sozialen Versorgung beheben wolle:  

 
Kontakt : 
REGSAM  
Bayerstraße 77a, 80335 München  
Tel.: 089 – 1893580  
E-Mail info@regsam.net  
Internet: www.regsam.net 
 

Zu einem gelungen Abschluss des ersten Tags des Münchner Forums trug Herr Jovanovic von 

der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten bei: Er sei sehr interessiert, einen religions-

übergreifenden Kreis über das Forum hinaus weiterzuführen und bot deshalb an, Räumlichkeiten 

und Verpflegung zur Verfügung zu stellen, damit ein weiteres Treffen stattfinden könne. Er habe die 
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Bitte an IOM, diese Initiative anfangs mit zu unterstützen und bei der Definition des 

Selbstverständnisses behilflich zu sein. Er habe erkannt, dass viele gemeinsame Interessen 

bestünden und man mit einer gemeinsamen Stimme mehr erreichen könne. Die IOM ihrerseits 

begrüßte dieses Angebot und wird in einem ersten Schritt die Kontakte aller Teilnehmenden des 

Forums untereinander verfügbar machen. 
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2. Überblick über den zweiten Forumstag, 24. Januar 2013 
 

Zu Beginn des zweiten Forumstags wurde der erste Tag zusammengefasst und der Dialog 

zwischen kommunaler Seite und den Religionsgemeinschaften wieder aufgegriffen. In der Form 

eines Weltcafés fanden sich die städtische und zivilgesellschaftliche Seite in kleinen Tischgruppen 

zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen zusammen, um mit den Vertreterinnen und Vertretern 

der Religionsgemeinschaften über Herausforderungen und Bedarfe der Gemeindearbeit zu sprechen 

und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

 

2.1 Weltcafé 

2.1.1 Dialog mit lokalen Akteurinnen und Akteuren – Tisch 1 „Jugend und Arbeit“  

(Q&A-Session mit Monika Riedle, Stadtjugendamt München, und Andrea Köhler, 

Arbeitsagentur Weilheim/Starnberg) 
 

Frau Köhler arbeitet bei der Arbeitsagentur im Bereich Berufsberatung für Jugendliche. Frau 

Riedle ist im Stadtjugendamt München für das Projekt JADE – Jugendliche an die Hand nehmen 

und begleiten verantwortlich. JADE sei ein Programm zur Berufsorientierung und Berufsfindung, 

das gemeinsam mit den Kooperationspartnern, dem städtischen Referat für Bildung und Sport, der 

Agentur für Arbeit München, dem Jobcenter München und dem staatlichen Schulamt der 

Landeshauptstadt München an allen Mittelschulen und in sonderpädagogischen Förderzentren 

durchgeführt wird. Eingangs wurde die Bedeutung eines gelingenden Übergangs von der Schule in 

den Beruf für jugendliche Menschen mit Migrationsgeschichte betont, da der erfolgreiche Eintritt 

ins Berufs- und Erwerbsleben eine wesentliche Voraussetzung, für die gesellschaftliche Teilhabe 

und Integration sei.   

 

(1) Zuwanderung aus Griechenland 

Am Tisch wurde der vermehrte Zuzug von 

griechischen Bürgerinnen und Bürgern nach 

Deutschland aufgrund der sehr angespannten 

Arbeitsmarktlage in Griechenland diskutiert. 

Dabei wurde bemerkt, dass gerade jene, die 

teilweise völlig unausgebildet seien und über keinerlei Sprachkenntnisse verfügten in schlecht 

bezahlten Arbeitsverhältnissen ausgenutzt würden. Die Möglichkeiten der Unterstützung durch die 
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griechisch-orthodoxe Gemeinde seien hierbei begrenzt; man könne lediglich übergangsweise ein 

Dach über dem Kopf anbieten, aber essentieller werde ein/e Ansprechpartner/in benötigt.  

Lösungsansätze: 

Prinzipiell könnten EU-Bürgerinnen und EU-Bürger aus Griechenland problemlos nach 

Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und die angebotenen Integrationskurse zu nutzen. Bei 

der Agentur für Arbeit in München arbeite eine Berufsberaterin griechischen Ursprungs, Frau 

Anna Rouska, die Kontakte auch zu kirchlichen Vertretern pflege und Jugendliche in Ausbildung 

vermittle. 

 

Tipp: 

Da bei der Arbeitssuche Sprachkenntnisse immer essenziell seien, sollten Sprachkurse 

idealerweise bereits vor Ort in Griechenland besucht werden, z. B. beim Goethe-Institut (siehe 

Homepage des Goethe-Instituts in Griechenland: www.goethe.de/ins/gr/lp/deindex.htm).  

In jedem Fall müsse der Besuch eines Sprachkurses vor der Arbeitsvermittlung erfolgen, denn 

die Erfüllung dieser zentralen Bedingung sei nicht Aufgabe der Arbeitsagentur.  

Tipp: 

Finanzielle Unterstützung speziell für Griechinnen und Griechen bietet das Griechische Haus 

Westend; dennoch bleibe die Finanzierung der Sprachkurse für die Zuwandernden problematisch.  

 
Kontakt: 
Griechisches Haus Westend 
Bergmannstraße 46, 80339 München 
Ansprechpartner: Herr Constantinos Gianacacos 
Tel.: 089 – 50808811 
E-Mail costas.gianacacos@evangelisches-migrationszentrum.de  
Internet: www.griechisches-haus.de     
 

(2) Berufsanerkennung 

Viele junge Menschen wollten in Deutschland arbeiten und hätten die Sprache gelernt, fänden 

jedoch keine Arbeitsstelle, weil ihnen ihr erlernter Beruf bzw. ihre absolvierte Ausbildung nicht 

anerkannt werde.  

Lösungsansätze: 

Hierfür gebe es das neue Anerkennungsgesetz, laut dem man sich seine Qualifizierung anerkennen 

lassen könne. Zudem gebe es bei der Stadt München eine eigene Anlaufstelle für die Anerkennung 

beruflicher Abschlüsse. Letztlich entscheide außerdem die Firma, ob das Diplom und das Niveau 

der Qualifizierung ihren Ansprüchen genügten. 
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Kontakt: 
Landeshauptstadt München – Sozialreferat  
Amt für Wohnen und Migration  
Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen 
Franziskanerstraße 8, 81669 München,  
Ansprechpartnerin: Regina Ober 
Tel.: 089 – 23340 428 & 089 – 23340429 
E-Mail: r.ober@muenchen.de oder servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de  
 

(3) Negativer Ruf des Jugendamts 

Familien mit Migrationshintergrund hätten oftmals ein negatives Bild vom Jugendämtern, 

weshalb sie sich bei Problemen nicht an diese Stellen wendeten – auch aus Angst, dass die 

Beraterinnen und Berater bestehende Probleme noch vergrößerten, um länger für diesen Fall 

zugeteilt zu sein. Dadurch würden die Probleme innerhalb der Familie jedoch nicht geklärt, sondern 

spitzten sich zu. Andererseits gebe es Fälle – z. B. in Bezug auf mangelnden Wohnraum für eine 

Großfamilie –, in denen sich Familien an das Jugendamt wendeten, dieses aber nicht helfen könne. 

Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass Menschen mit Migrationsgeschichte aus autoritären 

Staaten nach Deutschland grundsätzlich gegenüber staatlichen Einrichtungen misstrauisch seien, 

somit zunächst ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis geschaffen werden müsse, um dieses 

Misstrauen abzubauen. Zusätzlich wurde von Vertreterinnen und Vertretern der 

Religionsgemeinschaften beklagt, dass das Jugendamt Kinder von den Familien wegnehme.  

Lösungsansätze: 

Neben dem Stadtjugendamt und den städtischen Strukturen gebe es von freien und kommunal 

unabhängigen Trägern weitere Anlauf- und Beratungsstellen für Familien, wie bspw. von der 

AWO oder der Inneren Mission.  

 
Kontakte: 
Arbeiterwohlfahrt München 
Frau Roula Balhas 
Goethestraße 53 80336 München 
Tel.: 089 – 54424720 
E-Mail: roula.balhas@awo-muenchen.de 
Internet: www.awo-muenchen-migration.de 
 

 
 
Innere Mission München 
Fachdienste für Migration und Integration 
Frau Paraskevi Daki-Fleischmann 
Goethestraße 53, 80336 München 
Tel.: 089 – 55057670  
E-Mail: migrationsdienste@im-muenchen.de 
Internet: www.im-muenchen.de  

 

Grundsätzlich zählten die zwölf städtischen Sozialbürgerhäuser zu den ersten Anlaufstellen für 

Familien; dort werde der Hilfsbedarf ermittelt, Kontakt mit weiteren Stellen aufgenommen und 

gemeinsam Lösungen erarbeitet (für die Adressen und Kontaktdaten der zwölf Sozialbürgerhäuser 

in München, siehe www.muenchen.de/sbh). Bezüglich des Wohnungsproblems solle man sich 

ebenfalls an die Sozialbürgerhäuser bzw. an das Amt für Wohnen und Migration wenden und einen 

Antrag auf eine Sozialwohnung stellen. Generell sei die Beratung im Jugendamt kostenfrei. 
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Abschließend betonte Frau Riedle, dass über das Jugendamt häufig unter dem Aspekt des 

Sorgerechtsentzugs einseitig berichtet und so das Jugendamt in ein schlechtes Bild gerückt werde, 

auch wenn die Aufgabenbereiche des Amtes sehr vielfältig seien und im Rahmen der Jugendarbeit 

viele andere Angebote für Jugendliche und Familien gemacht würden, beispielsweise 

Schulsozialarbeit oder viele Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. 

Eine Trennung der Kinder von ihren Eltern erfolge ausschließlich aus schwerwiegenden 

Gründen und nur als allerletztes Mittel, wie z. B. der gesundheitlichen oder psychischen 

Gefährdung des Kindes. Zudem müsste ein gerichtlicher Beschluss vom Familien- bzw. 

Vormundschaftsgericht hierfür erwirkt werden. In jedem Einzelfall müssten die Gründe ganz genau 

überprüft und dem Gericht dargelegt werden und jeder Fall sei sehr komplex. In manchen Familien 

aus anderen kulturell-sozialen Zusammenhängen, herrschten Erziehungsvorstellungen, die zu den 

deutschen Gesetzen in Widerspruch stünden. Die Verständigung mit den Eltern solcher Familien 

zum Erziehungsverhalten und der deutschen Rechtslage gestalte sich manchmal als schwierig. 

Sollte das Jugendamt aufgrund eines entsprechenden familiengerichtlichen Beschlusses oder aus 

einer akuten Notlage heraus das Kind von seiner Familie trennen, werde mit der Familie gemeinsam 

ein Plan erstellt und die Bedingungen für die Rückführung des Kindes festgelegt. Das Jugendamt 

unterstütze dabei die Familie, seine Ziele zu erreichen. Es müsse vor der Rückführung des Kindes 

überprüfen, ob die Familie die Voraussetzungen für die Rückführung des Kindes erfülle. 

Als Möglichkeit für einen verbesserten Informationsaustausch wurde vorgeschlagen, einen 

Runden Tisch zwischen Stadtjugendamt und Akteurinnen und Akteuren aus verschiedenen 

Kulturkreisen zu gründen. Es gebe verschiedene Familienzentren und Beratungsstellen in München 

für soziale Beratung. Auch dort könnte ein zielgerichteter Austausch zum Thema stattfinden. 

Zusätzlich könne jemand vom Stadtjugendamt dazu eingeladen werden.    

 

(4) Berufsberatung für und Berufsintegration von Jugendlichen 

Die Religionsgemeinschaftsvertreterinnen und -vertreter erkundigten sich nach Angeboten und 

Möglichkeiten für Jugendliche, um einen adäquaten Beruf zu finden und zu erlernen. 

Lösungsansätze: 

In der Agentur für Arbeit werde auch für Jugendliche Berufsberatung angeboten. Direkt an die 

Schulen angegliedert sei das Projekt JADE (Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten), 

welches vertiefte Berufsorientierung in Mittelschulen und Förderzentren biete. In dessen Rahmen 

würden Schülerinnen und Schüler konkret bei der Berufsfindung, z. B. auch bei der Suche nach 

einem Praktikumsplatz beraten. 
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Kontakt: 
JADE 
Internationaler Bund 
Ansprechpartnerin: Jenny Wiesenberg 
Tel.: 089 – 724487950 
E-Mail: Schulsozialarbeit-Muenchen-Zielstatt@internationaler-bund.de 
Internet: http://internationaler-bund.de/index.php?id=3223&city=M%C3%BCnchen&l=1&ptype=p_ 

d&pID=5601 
 

Auch nach dem Verlassen der Schule gebe es verschiedene unterstützende praxisorientierte 

Maßnahmen zum Eintritt ins Berufsleben. Nähere Informationen zu den Möglichkeiten seien bei 

der Berufsberatung der Agentur für Arbeit zu erfragen. Frau Köhler ergänzte hierzu, dass in der 8. 

Klasse zwei Wochen Praktikum Bestandteil des Lehrplans für Mittelschulen seien. Sie habe zudem 

beobachtet, dass im Raum München alle Jugendlichen, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte, 

gleich gute Chancen beim Zugang zum Arbeitsmarkt hätten, wenn die Noten in den Hauptfächern 

mindestens befriedigend seien. 

Die Stadt München habe in Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern im Bereich 

Übergang die Broschüre „U25 – Qualifizierung in München“ erstellt, in der Angebote im Bereich 

Unterstützung und Förderung junger Menschen bei der Integration in Ausbildung und Arbeit 

beschrieben würden. Die Broschüre könne kostenlos heruntergeladen werden unter 

www.u25.muc.kobis.de/ oder bestellt werden unter: 

 

Kontakt: 
Landeshauptstadt München 
Referat für Bildung und Sport 
Kommunale Servicestelle Übergangsmanagement 
Bayerstrasse 28 
80335 München 
 

Frau Riedle sprach speziell das Problem von männlichen Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund an, die häufiger Probleme bei der beruflichen Integration hätten als Mädchen bzw. 

Jungen aus Familien ohne Migrationsgeschichte. Dies liege zum Teil an sprachlichen 

Erschwernissen. Inwieweit auch Vorbehalte von Arbeitgeber/innen, beispielsweise im 

Bewerbungsprozess, eine Rolle spielten und ob unbekannte Namen oder eine andere Hautfarbe zu 

Diskriminierung führten, könne nicht abschließend beurteilt werden. Frau Köhler gab zudem zu 

bedenken, dass schlechte Schulnoten in Deutsch und Mathe schwerwiegender sein könnten als die 

mangelnde Fähigkeit, akzentfrei Deutsch zu sprechen. In den Familien müsse deshalb das 

Bewusstsein für die hohe Bedeutung dieser beiden Schulfächer verstärkt werden.  

Auch Frau Riedle kenne in München Initiativen, in denen Firmen in die Schulen kommen oder 

Schulen einladen. Im Rahmen des Berufsinformationszentrums der Agentur für Arbeit (BIZ) 
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würden verschiedene Veranstaltungen mit Firmen und Ausbildungsplatzbörsen durchgeführt, damit 

der Kontakt zwischen den Jugendlichen und den Firmen frühzeitig vor der Beendigung der Schule 

hergestellt werde. Auch im Rahmen des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft bestünden 

Partnerschaften zwischen Firmen und Schulen, bei denen Schulleiter/innen mit Managern und 

Managerinnen aus der Wirtschaft kooperierten. 

Frau Köhler von der Arbeitsagentur Weilheim/Starnberg helfe bei der Berufswahl und der 

Vermittlung von Ausbildungsplätzen und gebe Auskunft über wichtige Internetadressen. Nach dem 

Sozialgesetzbuch werde eine meist einstündige neutrale Beratung geboten. Durch Praktika sollten 

die Jugendlichen in ihrer Entscheidung unterstützt werden und sich im letzten Schuljahr für einen 

Ausbildungsplatz bewerben. Es existierten viele Möglichkeiten, über die die Schülerinnen und 

Schüler gar nicht informiert seien. In der Arbeitsagentur könnten ihnen Alternativen aufgezeigt 

werden. Abgesehen davon würden an bestimmten Tagen kleine Beratungsgespräche direkt an 

Schulen angeboten, um die Hürde zu verringern, erst zum Arbeitsamt gehen zu müssen. Im 

berufspsychologischen Dienst der Arbeitsagentur würden außerdem Tests zur Berufswahl 

durchgeführt. Das Grundgesetz garantiere freie Berufswahl, aber persönliche Grenzen seien 

vorhanden, weil Betriebe auch aufgrund von Noten auswählten. Es könne deswegen nur wiederholt 

werden, dass gute Noten die Berufschancen erheblich erhöhten.  

Tipp: 

Die bundesweite Initiative „Arbeiterkind“ biete die Förderung für das erste Mitglied innerhalb 

einer Familie an, das einen Universitätsabschluss anstrebe. Diese Initiative könnte für viele 

Familien mit Migrationsgeschichte interessant sein (Informationen unter: www.arbeiterkind.de). 

Mit Hinsicht auf Schwierigkeiten bei der Praktika- oder Arbeitsplatzsuche verwies Herr 

Walther auf eine Broschüre des BAMF mit Hinweisen und Empfehlungen für Kontaktstellen mit 

dem Titel „Bessere Integration von Musliminnen und Muslimen in den Arbeitsmarkt“.5 Er betonte, 

dass Migrantinnen und Migranten essentielle Vorteile mitbrächten, indem sie in zwei Kulturen 

aufgewachsen seien. Diese Vorteile müssten Unternehmen und Arbeitgebern vermittelt werden. 

Das BAMF stelle außerdem Doktoranden in der eigenen Forschungsabteilung in Nürnberg ein; 

ein aktuelles Forschungsprojekt beschäftige sich mit Geschlechtergerechtigkeit in den 

verschiedenen Religionen. Die Bewerbungsvoraussetzungen seien auf der Homepage  des BAMF, 

unter der Rubrik Forschung (www.bamf.de/DE/DasBAMF/Forschung/forschung-node.html) zu finden. 

 

                                                
5 Vgl. hierzu: www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/DokumentePlenum/dik-
broschuere-pg-a-download.html?nn=3344268 
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(5) Mediation bei Beschwerden 

Von Seiten der Teilnehmenden wurde der Wunsch geäußert, dass von städtischer Seite eine 

Mediatoren-Stelle eingerichtet werde, die sich um konkrete Beschwerden kümmere, beispielsweise 

Beschwerden gegen das Läuten von Kirchenglocken oder andere Nachbarschaftsstreitigkeiten. Dies 

solle gute Nachbarschaft mit den Mitmenschen fördern. 

Lösungsansätze: 

Von Seiten der kommunalen Vertreterinnen wurde betont, dass es keine unterschiedliche 

Behandlung der einzelnen Religionsgemeinschaften geben sollte, denn die Vorschriften der 

Lärmemission seien klare gesetzliche Regelungen ohne Ermessensspielraum und gälten für alle 

gleich. Für einen derartigen Fall bräuchte es keine Mediator/innen. Das Anliegen könnte beim 

zuständigen Kreisverwaltungsreferat oder dem regional zuständigen Bezirksausschuss eingebracht 

werden, oder bei der Bürgerversammlung. 

 
 

Kontakte: 
Andrea Köhler 
Berufsberaterin 
Tel.: 01801 – 555 111 (Schüler, Eltern etc.) 
Tel.: 08151 – 2710 38 (Schulleitung, Lehrkräfte) 
Fax: 0881 – 991 235 
E-Mail: weilheim.berufsberatung@arbeitsagentur.de  
Internet: www.arbeitsagentur.de  
 
Landeshauptstadt München 
Sozialreferat 
Stadtjugendamt 
Prielmayerstraße 1  
80335 München 
Tel.: 089 – 233 49501 
Fax: 089 – 233 49503 

E-Mail: jugendamt.soz@muenchen.de     
  

 

2.1.2 Dialog mit lokalen Akteurinnen und Akteuren – Tisch 2 „Bildung, Schule und Jugend“ 

(Q&A-Session mit Aydin Findikci, Projekt „aktiFPlus“ und Oguzhan Öktem, Grund- und 

Hauptschule Taufkirchen) 
 

Herr Findikci hilft mit dem Projekt aktiFPlus unterschiedlichen Initiativen im Bereich 

Jugendarbeit und Bildung und unterstützt ehrenamtliche Strukturen. Herr Öktem ist Lehrer für 

Islamischen Religionsunterricht an der Grund- und Hauptschule Taufkirchen sowie an einer Reihe 

von weiteren Schulen im Münchner Raum. 
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Seit 2008 laufe in Deutschland das Projekt „Islamunterricht in deutscher Sprache“. Auf der 

Deutschen Islam Konferenz wurde damals beschlossen, dass an öffentlichen Schulen in den 

kommenden Jahren islamischer Religionsunterricht in Deutsch angeboten werden solle 

(Informationen siehe: www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/DIK/StandpunkteErgebnisse/ 

UnterrichtSchule/Religionsunterricht/religionsunterricht-node.html). Bezüglich des islamischen 

Religionsunterrichts erklärte Herr Öktem, dass ein Imam nicht ohne weiteres Religionslehrer 

werden könne. Ab 2014 könne man sich an das Interdisziplinäre Zentrum für Islamische 

Religionslehre der Universität Erlangen-Nürnberg wenden; auf deren Homepage befänden sich 

Informationen u. a. über die Voraussetzungen, die die Imame erfüllen müssen (siehe www.izir.de). 

Wenn es keinen islamischen Religionsunterricht an einer Schule gebe, aber eine relevante Gruppe 

(ca. zwölf Kinder) diesen wünsche, könnten sich die Lehrer an die Schulleitung wenden, die 

wiederum einen Antrag an das Schulamt stellen könne. Es sei jedoch wichtig, den islamischen 

Religionsunterricht an Schulen nicht mit dem Koranunterricht in den Moscheen zu verwechseln. In 

der Grundschule würden beispielsweise folgende Themen besprochen: das Zusammenleben in der 

Gemeinschaft und mit anderen Religionen, Glaubenslehre, Gebet, Koran, Buchstaben, Propheten 

sowie andere Religionen. Über den Elternbeirat oder die Schuldirektion könnten Lehrerinnen und 

Lehrer an Informationen über die verschiedenen Religionen gelangen. 

Für alle Fragen die Jugendliche unter 24 Jahren bei der Ausbildungssuche oder bei 

Bewerbungen betreffen, stehe Herr Findikci gerne als Ansprechpartner für kostenlose Beratung zur 

Verfügung.  

 

Tipp: 

Alternativ zu dem Besuch bei aktiFPlus können die Gemeinden oder Schulen auch kostenlos 

besucht werden, so dass eine Informationsveranstaltung vor Ort durchgeführt wird, zum Beispiel 

über das Schulsystem in Bayern. Die Besuche sind von Montag bis Sonntag auch in der 

Muttersprache möglich. Zusätzlich zu der Einzelberatung der Jugendlichen, auf Wunsch in 

Begleitung ihrer Eltern, gebe es ehrenamtliche Aktivlotsen, die Jugendliche einzeln im Alltag 

betreuen und begleiten. 

 
Kontakt: 
aktiFPlus  
Kapuzinerstraße 26, 80337 München 
Tel.: 089 – 54843697 
(Das Büro befindet sich bei der Arbeitsagentur in München im 3. Stock) 
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2.1.3 Dialog mit lokalen Akteurinnen und Akteuren – Tisch 3 „Interkulturelle Arbeit und 

Migrationsberatung der AWO“ 

(Q&A-Session mit Uwe Sonntag und Roula Balhas, AWO) 
 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und andere Träger haben spezielle Angebote für Menschen mit 

Migrationsgeschichte. Im Rahmen des Weltcafés entstanden eine Reihe von Ideen, wie Vernetzung 

untereinander organisiert werden könne: z. B. sollten die Vertreter der Religionsgemeinschaften 

ihre Kontaktdaten mit den Referierenden teilen um gemeinsam aktiv zu werden, es könnten 

beispielsweise Veranstaltungen gemeinsam organisiert werden. Als konkreter Vorschlag wurde die 

Idee für eine Informationsveranstaltung zu den Schulsystemen in Deutschland eingebracht, ebenso 

wie der Vorschlag, eine Veranstaltung zu organisieren, in der Religionsgemeinschaften über die 

Angebote der AWO informiert werden. Herr Fadai erklärte sich bereit, zusammen mit der AWO 

und den anwesenden Religionsvertreterinnen und -vertretern einen Termin dafür vereinbaren. In 

Bezug auf Jugendarbeit einigte man sich darauf, Klienten der AWO in die Religionsgemeinschaften 

zu vermitteln und umgekehrt.  
 

Arbeitsprofil der Abteilung Migration und Interkulturelle Arbeit der AWO München: 

(1)  Fachdienst Migration und Integration 

a. Migrationsberatung für Erwachsene 

b. Jugendmigrationsdienst 

c. Integration macht Schule im Quartier 

d. Konfliktmanagement 

e. Interkulturelle Qualitätsentwicklung 

f. Interkulturelle Altenhilfe 

(2)  Jugendhilfe 

a. Jugendgerichtshilfe 

b. Ambulante Maßnahmen (vom Jugendgericht auferlegt) 

c. Schülerzentrum und Schulsozialarbeit 

d. Projekt junge Flüchtlinge 

(3)  Psychologischer Dienst 

(4)  INKOMM 

a. Jugendbildung (Interkulturelle Gewaltprävention) 

b. Erwachsenenbildung (Interkulturelle Fortbildungen für Multiplikatoren) 

(5)  Ambulante Erziehungshilfen 
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Kontakt: 
Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige GmbH   
Roula Balhas  
Fachdienst Migration und Integration 
Goethestr. 53 
80336 München 
Tel. 089 – 54 42 47 20 
Fax  089 – 54 42 47 88 
E-Mail: roula.balhas@awo-muenchen.de  
www.awo-muenchen-migration.de 
 
 
 

2.1.4 Dialog mit lokalen Akteurinnen und Akteuren – Tisch 4 „Gesundheit, Migration und 

Frauen“ 

(Q&A-Session mit Feyza Palecek, Donna Mobile und Irene Ketterer, Stelle für Interkulturelle 

Arbeit der Stadt München) 
 

Frau Ketterer von der Interkulturellen Stelle der Stadt München ist u. a. für den Bereich 

Präventionsentwicklung im Hinblick auf Gewalt gegen Migrantinnen zuständig. Frau Palecek 

arbeitet für Donna Mobile, eine zivilgesellschaftliche Organisation in den Bereichen Gesundheit 

und Migration, insbesondere für weibliche Migrantinnen.  

Donna Mobile biete eine Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten in verschiedenen Sprachen. 

Der Verein existiere seit über 20 Jahren und konzentriere sich zunächst auf Frauen. Trotz des Fokus 

auf eine Aktivierung von Frauen stehe Donna Mobile heute prinzipiell Frauen wie Männern 

gleichermaßen offen. Mit Gesundheit und Gesundheitsprävention im Zentrum der Thematik des 

Vereins unternehme Donna Mobile hauptsächlich Vermittlung, ärztliche Beratung und Schulungen, 

und beschäftige eine Psychotherapeutin. In Bezug auf Schulungen sollen z. B. 

Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben für Frauen geschaffen und eine erste Orientierung geboten 

werden. Vermittelt würden Frauen häufig auch in „frauentypische“ Berufe, da hier ein großer 

Bedarf bestehe, etwa in der Kinderbetreuung. Es finde eine allgemeine Orientierung und 

Grundqualifizierung für Berufe, vor allem im sozialen und Gesundheitsbereich, statt. Berufliche 

Qualifizierung gehe immer auch mit Sprachqualifizierung einher. Die folgenden Schulungen und 

Qualifizierungsmaßnahmen würden konkret angeboten: 

� Ausbildung und Schulungen für Jugendliche im Bereich Kinder- und Jugendarbeit; 

� Ausbildung für die Altenpflege (Dauer 1 Jahr); 

� Nachqualifizierung nach Bedarf für den Bereich Kinderpflege; 

� Grundqualifizierung Kinderpflege (Dauer 1,5 Jahre), abgeschlossen mit einer staatlichen 

Prüfung. 
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Tipp: 

Hinsichtlich der Kosten für die Qualifizierungsmaßnahmen sei eine Unterstützung durch das 

Arbeitsamt möglich. 

Weiterhin habe Donna Mobile eine ganze Reihe von mobilen Angeboten, z. B. Fachvorträge in 

unterschiedlichen Sprachen zu Krankheiten sowie Besuche in Einrichtungen, Gemeinschaften, 

Ämter, Familien o.Ä. Daneben gebe es Bewegungsangebote, die für alle Interessierten offen seien: 

Bewegungsangebote umfassten unterschiedliche Sportangebote, z. B. Fahrradfahren oder auch 

Kurse um Fahrradfahren zu erlernen oder sogar selbst Kurse anzuleiten. Die Bewegungsangebote 

seien auch mobil, d. h. sie kämen zu den Einrichtungen oder in die Religionsgemeinschaften. Ein 

Unkostenbeitrag von EUR 3,- pro Sitzung sei zu entrichten.  

Tipp: 

Spezielle psychologische Beratung werde von Donna Mobile mindestens in den Sprachen 

Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Russisch, Spanisch, sowie Griechisch angeboten.  

Zudem gebe es eine bosnische Selbsthilfegruppe. Donna Mobile stelle auch Räume für 

selbständig organisierte Selbsthilfegruppen zur Verfügung. Möglich seien außerdem 

maßgeschneiderte Angebote unterschiedlicher Art, was insbesondere für jene 

Religionsgemeinschaften interessant sein könnte, die sich eine Vertretung von Donna Mobile in die 

Gemeinde holen wollten. Weitere vielsprachige Angebote von Donna Mobile seien:  

� Kochkurse für Männer oder für Mütter und Töchter;  

� Kurse zur Förderung von neuen Berufen im Internet; 

� Kommunikationskurse und Kurse zur Kommunikationsführung; 

� Unterstützung von Schülern und Schülerinnen bei der Suche nach einer Lehrstelle. 
 

Kontakt: 
DONNA MOBILE 
Landsberger Straße 45a/Rgb  
80339 München  
Telefon 089 – 50 50 05  
Fax 089 – 50 50 99  
E-Mail: info@donnamobile.org  
 

Im Anschluss an die interaktive Gruppenarbeit und die Diskussionen im Weltcafé wurden im 

Rahmen der nachfolgenden zwei Weiterbildungs- und Kompetenzentwicklungsmodulen zu 

Finanzierungsmöglichkeiten und dem Berufsanerkennungsgesetz referiert.  
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2.2 Weiterbildung und Kompetenzentwicklung I: Finanzierungsmöglichkeiten 

(referiert von Alexander Gregory, Evangelisches Bildungsnetzwerk München) 
 

Herr Gregory, ehemaliges Vorstandsmitglied des evangelischen Bildungswerks in München 

und Experte im Bereich Finanzierungsmöglichkeiten im Raum München, hielt einen Vortrag über 

Möglichkeiten, die finanzielle Situation von Religionsgemeinschaften zu verbessern. 

Bei einem einleitenden Brainstorming zu den verschiedenen derzeitigen Finanzierungsarten der 

Gemeinden führten die anwesenden Religionsgemeinschaftsvertreter und -vertreterinnen viele 

Möglichkeiten auf: Genannt wurden Mitgliederbeiträge, Zeit-, Sach- und Wissensspenden, 

Raumvermietungen, kirchliche Zuschüsse, Kollekten, eigenwirtschaftliche Betätigung, 

Organisation von Benefiz-Veranstaltungen oder letztwillige Verfügungen. Außerdem möglich seien 

Unternehmenskooperationen. Herr Gregory wies grundsätzlich darauf hin, dass Unternehmen nicht 

immer Geld zur Verfügung hätten. Eine Anfrage nach einer kleinen Produkt- oder Sachspende sei 

ggf. erfolgversprechender als eine Geldanfrage, da dies Unternehmen mehr Möglichkeiten gebe 

sich einzubringen.  

Tipp: 

Ein Beispiel für eine Sachspende könne etwa ein gebrauchter Kopierer sein, der von einer Firma 

nicht mehr benötigt werde.  

Weiterhin solle man als kleine Gemeinde nicht die großen Firmen wie BMW ansprechen, sondern 

sich eher an kleinere lokale Betriebe wenden, die die Gemeinde oder ein Mitglied womöglich 

persönlich kennen.  

Tipp: 

Auch Stiftungen böten auf Antrag finanzielle Unterstützung an (für eine Übersicht der Stiftungen 

in Deutschland, siehe www.stiftungsindex.de). Hierbei sei es wichtig, auf die Schwerpunkte und 

Zielgruppen der Stiftungen zu achten. Da politische Stiftungen den Auftrag der politischen 

Bildung verfolgten, sei es sinnvoll, bei diesen z. B. Unterstützung für ein Seminar anzufragen.  

Nach dieser Einführung ging Herr Gregory näher auf die Grundlagen des Fundraising ein. Als 

ersten Schritt solle man ergründen, was bisher gut gelaufen sei und womit man Erfolg gehabt habe. 

Darauf könne man aufbauen und es in der Zukunft ähnlich handhaben. Beim Fundraising sei es 

wichtig, eigene Möglichkeiten aufzudecken und sich zu erkundigen, welche Fähigkeiten und 

Beziehungen bei den Gemeindemitgliedern bestünden.  

Im Sinne von konzentrischen Kreisen (siehe Abb.) solle man von innen nach außen aktiv sein, 

sprich, von den Menschen, die einem am nächsten stünden hin zu entfernten Bekannten. Die 

Bindung sei am größten bei den Mitgliedern, die am häufigsten in die Gemeinde kämen.  
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Es sei zudem wichtig, Adressen (vor allem E-Mail-

Adressen) zu sammeln, damit man Kontakte kosten-günstig 

anschreiben und um Unterstützung bitten könne. 

Fundraising sei zwar Management-Aufgabe, aber die 

Leitung der Religionsgemeinschaft müsse informiert sein. 

Dennoch sollten die Mitglieder über jede Aktivität 

Bescheid wissen und sich beteiligen können, damit jede/r 

unterstützen und über Mundpropaganda als Botschafter/in 

agieren könne. Hierbei sei es wichtig, dass die Religionsvertreter/innen von der Gemeinschaft mit 

Informationsmaterial, Flyern und Visitenkarten ausgestattet würden. Jede/r solle eine Gemeinschaft 

für Fundraising-Zwecke vertreten können, auch wenn sie/er nicht primär für ein Projekt zuständig 

sei. Es sei zudem sinnvoll, den Vorstand der Gemeinde einzubinden, der viele Möglichkeiten und 

Kontakte habe und auch als Vorbild motivieren könne. 

Ein wichtiger Grundsatz beim Fundraising sei: „Menschen mit guten Anliegen sammeln Geld, 

nicht gute Anliegen allein sammeln Geld.“ Deshalb nütze es nicht viel, einfach einen Brief zu 

verschicken. Wenn aber ein vertrauter Mensch hinter dem Anliegen stehe, sei die Erfolgschance 

höher. Kostenfreie Werbung könne über freie Inserate gemacht werden, die Zeitungen von 

gemeinnützigen Organisationen umsonst annehmen.  

Jede Aktivität müsse in einen sozialen Kontext eingebettet werden und wenn möglich eine 

Lösung für ein gesellschaftliches Problem bieten. Sobald Lösungen und eine Vision angeboten 

würden, gewinne man z. B. Menschen, die sich mit der eigenen Arbeit und den angestrebten Ziele 

identifizieren könnten.  

Tipp: 

Um Förderung zu erhalten solle man sein Anliegen transparent und nachvollziehbar darlegen. 

Hierzu könne z. B. ein Tag der Offenen Tür veranstaltet oder der Haushalt auf der Homepage der 

Gemeinde veröffentlicht werden.  

Öffentlichkeitsarbeit sei die Grundlage jedes Fundraising-Erfolgs; die zentralen Botschaften 

hierbei seien: Seriosität, Problemlösungskompetenz und Leidenschaft! 

Fundraising ist Beziehungspflege – oder: „Fundraising ist Friendsraising“. Eine Beziehung sei 

eine Kasse, in die man erst etwas hineinlegen müsse, bevor man etwas herausnehmen könne. Habe 

man viele gute Freunde bzw. Freundinnen in unterschiedlichen Positionen, könne man auf deren 

Unterstützung für die Lösung seiner Probleme zählen. 
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Fundraising ist Organisationsentwicklung. Ziel sei es, eine „Marke“ zu entwickeln, damit man 

viele positive Assoziationen habe, wenn man den Namen der Gemeinde höre. Stelle man 

beispielsweise einen Antrag bei der Stadt, würden häufig nur die bereits bekannten Vereine 

gefördert, statt Organisationen, von denen man noch nie gehört habe. Wichtige Elemente einer 

Marke seien: Konkretheit und Erzählbarkeit (damit die Geschichte dem Gegenüber in Erinnerung 

bliebe), Benennbarkeit  (Was genau ist das Produkt, von dem gesprochen wird?) und 

Differenzierung (Was ist in unserer Gemeinde besonders, wie können wir uns von anderen im 

gleichen Marktsegment abgrenzen?).  

Fundraising brauche Zeit. Es sei wichtig, sich bei den Unterstützerinnen und Unterstützern zu 

bedanken. Eine persönliche Danksagung, verbunden mit einem Brief oder einer Karte, sei ratsam. 

Es sei erwiesen, dass doppelt so viel gespendet werde, wenn man etwas dafür zurückbekäme. Diese 

Rückgabe muss keinen hohen Wert besitzen, es ginge um den symbolischen Wert und die 

Wertschätzung der Spende. Außerdem sollten besondere Unterstützer/innen Privilegien bekommen 

und speziell gewürdigt werden, beispielsweise bei Veranstaltungen in der ersten Reihe sitzen etc.  

Grundsätzlich sei es wichtig, sich in das Gegenüber und potentiellen Unterstützer 

hineinzuversetzen und zu fragen, was er/sie wolle und was seine/ihre Ziele sein könnten. Stelle man 

beispielsweise einen Antrag an eine Stiftung, sollte man zunächst zeigen, dass man sich mit der 

Organisation beschäftigt und verstanden habe, was deren Anliegen sind. Dann solle man den 

potentiellen Unterstützenden klar darstellen, was sie zum Projekt beitragen könnten, was hilfreich 

sein und wie genau ihr social impact aussehen könnte. Potentielle Geber/innen wollten vor allem 

einen Gewinn und einen Beitrag für die Gesellschaft sehen.  

Um all dies zu ermöglichen, sollte bei der Haushaltsplanung innerhalb der Gemeinde ein 

Budget für Fundraising einkalkuliert werden. 

 

2.3 Weiterbildung und Kompetenzentwicklung II: Aspekte des Arbeitsmarkts/ 

Berufsanerkennungsgesetz 

(referiert von Yuliya Gorbunova, AGABY/ MigraNet, Projekt „Beruflich anerkannt!?“) 
 

Das Berufsanerkennungsgesetz solle das Problem lösen, dass viele Menschen mit 

ausländischen Bildungsabschlüssen in Deutschland lebten, die ihre Berufe nicht ausüben könnten. 

Da man die Potentiale von Menschen mit Migrationsgeschichte wirtschaftlich besser nutzen wolle, 

habe jede/r, die/der über eine ausländische Qualifikation verfüge, Recht auf ein 

Anerkennungsverfahren ihrer/seiner Qualifikationen. Um die Ausgangslage für alle gleich zu 

gestalten, gebe es ein einheitliches Anerkennungsverfahren. Weitere Ziele des neuen Gesetzes seien 
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eine Förderung der Integration in die Arbeitswelt, die Schaffung von Beschäftigung entsprechend 

der Anerkennung, sowie die gezielte Gewinnung von Fachkräften aus dem 

Ausland.

 

In Deutschland würden Berufe in zwei Gruppen untergeteilt: reglementierte Berufe 

(Apotheker/in, Architekt/in, Erzieher/in, Ingenieur/in etc.) und nicht-reglementierte Berufe (z. B. 

Schreiner/in, Bäcker/in, Bürokauffrau/-mann). Bei letzteren Berufen brauche man laut Gesetz 

formal gesehen keine Anerkennung. Eine Anerkennung könne trotzdem hilfreich sein, damit der 

Arbeitgeber besser nachvollziehen und verstehen könne, was der/die potentielle Arbeitnehmer/in im 

Ausland gelernt habe. Hintergrund sei, dass Menschen in reglementierten Berufen Verantwortung 

für andere haben. Die Bundesrepublik müsse dementsprechend sicherstellen, dass beispielsweise 

ein Arzt/eine Ärztin anderen Menschen in Deutschland keinen Schaden zufüge und er/sie den 

Voraussetzungen entsprechend agiere. In Deutschland gebe es ca. 60 reglementierte Berufe, wovon 

40 vom Bund aus und die restlichen 20 auf Länderebene geregelt würden.  

Das aktuelle Anerkennungsgesetz sei ein Bundesgesetz; die Länder müssten dieses Gesetz erst 

einzeln umsetzen. Das bayerische Gesetz solle voraussichtlich im April 2013 in Kraft treten. Alle 

reglementierten Berufe würden also erst mit diesem neuen Gesetz geregelt. 

Die Neuerungen des Anerkennungsgesetzes lauteten folgendermaßen: 

(1)  Ausweitung des Rechtsanspruchs; 

(2)  Unabhängigkeit von Staatsangehörigkeit; 
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(3)  Einheitliche Kriterien; 

(4)  Einheitliches Verfahren. 

Bezüglich des Rechtsanspruchs hätten alle Inhaberinnen und Inhaber eines ausländischen 

Berufsabschlusses Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren. Dies umfasse Spätaussiedler/innen, 

EU-Angehörige sowie Drittstaatsangehörige. Auf Bundesebene existierten erstmals allgemeine 

Ansprüche für ca. 350 Ausbildungsberufe im nicht-reglementierten Bereich und für ca. 40 

reglementierte Ausbildungsberufe.  

Tipp: 

Außerdem seien Anträge aus dem Ausland möglich. Alle Übersetzungen müssten staatlich 

beglaubigt und zertifiziert werden. Dafür hätten die deutschen Botschaften in jedem Land eine 

Liste mit zertifizierten Übersetzern vorliegen.  

Der Antrag könne unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Antragstellers bzw. der 

Antragstellerin gestellt werden. Entscheidend sei lediglich die Qualität der Berufsqualifikation. 

Im Hinblick auf die einheitlichen Kriterien seien die sogenannten „wesentlichen Unterschiede“ 

ausschlaggebend. Lägen solche Unterschiede bezüglich Dauer und Inhalt der Ausbildung vor, 

werde die Anerkennung zunächst abgelehnt. Die vorhandene Berufserfahrung, sowie Fort- und 

Weiterbildungen könnten diese „wesentlichen Unterschiede“ kompensieren, wodurch eine 

Anerkennung erreicht werden könne. Eine weitere Neuerung des Anerkennungsgesetzes sei der 

Paragraf 14, der vorsehe, dass papierlose Anträge das Anerkennungsverfahren auch durchlaufen 

könnten. Der Prozess der Feststellung der Gleichwertigkeit werde durch die sogen. alternativen 

Verfahren unterstützt. Das können insbesondere Arbeitsproben, Fachgespräche sowie praktische 

und theoretische Prüfungen sein. Dieser Paragraph werde jedoch nicht häufig angewendet. 

Die Vereinheitlichung des Verfahrens beinhalte eine Entscheidungsfrist von drei Monaten. Die 

zuständige Stelle müsse eine Empfangsbestätigung schicken und die fehlenden Dokumente 

benennen. Sobald alle Dokumente vollständig vorlägen, zähle die Frist von drei Monaten. Der 

Bescheid enthalte eine Qualifikationsdokumentation mit allen Kompetenzen und Defiziten: folglich 

seien selbst bei einem Ablehnungsbescheid die Kompetenzen und Fähigkeiten mit aufgeführt. Also 

könne man mit diesem Bescheid seine Fertigkeiten und Kenntnisse nachweisen. Außerdem benenne 

der Bescheid die benötigten Schritte, um eine Anerkennung zu erhalten.  

Die Qualifizierung werde mit einem deutschen Beruf verglichen, dem sogenannten 

Referenzberuf. Diesen Schritt sorgfältig zu initiieren sei sehr wichtig, denn die Angabe oder 

Bezugnahme auf einen falschen Referenzberuf sei Grund zur Ablehnung des Antrags, wenn 
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beispielsweise eine Kinderkrankenschwester Antrag auf Anerkennung als Krankenschwester stelle 

(Informationen und eine gute Übersicht findet man auf www.anerkennung-in-deutschland.de). 

Tipp: 

Auf Bundesebene gebe es zur Anerkennung von Berufsabschlüssen eine Telefonhotline vom 

BAMF: +49 (0)30 – 1815 1111. 

In München gebe es zusätzlich eine Anlaufstelle für die Anerkennung beruflicher Abschlüsse, 

in der kostenlose Beratung bei der Anerkennung angeboten werde. Auch die AWO und Caritas 

machten Beratung hierzu. Es wird empfohlen, vorher einen Termin zu vereinbaren.  

 
Kontakt: 
Landeshauptstadt München – Sozialreferat  
Amt für Wohnen und Migration  
Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen 
Franziskanerstraße 8, 81669 München,  
Ansprechpartnerin: Regina Ober 
Tel.: 089 – 233 40 428 & 089 – 233 40 429 
E-Mail: r.ober@muenchen.de oder servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de 

 

Das Verfahren laufe folgendermaßen ab: Nachdem ein Referenzberuf festgelegt wurde, finde 

eine Gleichwertigkeitsprüfung statt, in der auf „wesentlichen Unterschiede“ geprüft werde. Gebe es 

keine Unterschiede, werde der Beruf anerkannt. Sollte es diese Unterschiede geben, werde 

zusätzlich die Berufserfahrung geprüft und darauf basierend ein Ablehnungs- oder 

Anerkennungsbescheid erstellt. Im Fall eines Ablehnungsbescheids könne man entweder eine 

Anpassungsqualifizierung machen oder sich auf dem Arbeitsmarkt mit dem Bescheid bewerben, da 

in der Ablehnung neben Defiziten auch die Qualifikationen erwähnt seien. Das gelte für nicht-

reglementierte Berufe. Am Ende des Anerkennungsverfahrens eines reglementierten Berufs 

bekomme man, bei festgestellten wesentlichen Unterschieden, die sogen. „Berufszulassung nur 

unter Auflagen“. Das bedeutet, dass man eine Kenntnisstand- bzw. Eignungsprüfung oder einen 

Anpassungslehrgang machen müsse, um eine Anerkennung zu erlangen.  

Für bestimmte Berufe seien die Handwerkskammer bzw. die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) zuständig. Bundesweit hätten sich im Bereich der beruflichen Anerkennung alle IHKs zu 

IHK-FOSA (mehr Infos unter: www.ihk-fosa.de) zusammengeschlossen. Die Zuständigkeit für 

Ärzte und Ärztinnen liege bei den Ländern und werde von den Bezirksregierungen umgesetzt, die 

auf Grundlage des Bundesgesetzes ein einheitliches Verfahren schaffen sollten.  

In Bezug auf Sprache gebe es keine Voraussetzungen nach dem Anerkennungsgesetz; dies 

richte sich nach dem jeweiligen Beruf. Im Gesundheitsbereich beispielsweise müssten Personen 
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laut dem Berufsrecht für Ärzte und Gesundheitspersonal Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 

vorweisen können.  

Für Ingenieursberufe seien ebenso die Länder zuständig. In Bayern sollten Ingenieure bzw. 

Ingenieurinnen und Lehrer/innen allerdings aus dem Anerkennungsverfahren genommen werden, 

da es in beiden Berufsgruppen bereits ausreichend Fachpersonal gebe. Ein/e Ingenieur/in dürfe sich 

nach Berufsrecht trotzdem Ingenieur/in nennen, nachdem man den ausländischen Grad 

umgewandelt habe. Für die Umwandlung des Ingenieur-Grads (Genehmigung zum Führen der 

Berufsbezeichnung Ingenieur/in) sei in Bayern die Regierung von Schwaben zuständig. Die 

Ausnahmen im Anerkennungsverfahren seien nach Ländern unterschiedlich. Im Gegensatz zu 

Bayern schließe z. B. Hamburg Lehrer/innen vom Verfahren nicht aus; Ingenieurberufe allerdings 

ebenso. Bei Lehrerenden sei es allerdings schwierig in anderen Bundesländern eine Anstellung zu 

finden, so sei eine Anerkennung aus Hamburg in Bayern kaum hilfreich.  

Akademiker/innen hätten keine Ansprüche auf Anerkennung. Beispielsweise eine Person aus 

Kasachstan mit einem Doktortitel dürfe sich in Deutschland nicht Dr. nennen, sondern müsse den 

akademischen Grad aus dem Herkunftsland in seiner Originalsprache führen. Alles andere sei es 

strafbar. Ausnahmen gebe es nur für Spätaussiedler/innen und Ingenieursberufe. Alle anderen 

könnten sich zur allgemeinen Einschätzung und Anerkennung an die Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen (ZAB) in Bonn wenden, solange sie an einer staatlich anerkannten Hochschule 

studiert hätten. Informationen sind unter www.kmk.org/zab.html erhältlich. 

Die Kosten des Anerkennungsverfahrens beliefen sich auf ca. EUR 100 bis EUR 600. 

Zusätzlich müssten Übersetzungen und Beglaubigungen angefertigt und weitere Maßnahmen wie 

Sprachkurse und Nachqualifizierungen finanziert werden. Beziehe man Hilfe vom Jobcenter oder 

der Agentur für Arbeit, übernähmen diese in der Regel auch die Kosten für das Anerkennungs-

verfahren. 

Zusammenfassend bestünden die Grenzen des Gesetzes darin, dass es nur bundesgesetzlich 

geregelte Berufe umfasse, während alle landesgesetzlich geregelten Berufe nicht in dessen 

Anwendungsbereich fielen, sondern die Länder die Ländergesetze anpassen müssten. Weiterhin 

gelte das Gesetz nur für Hochschulabschlüsse im reglementierten Bereich. Im nicht-reglementierten 

Bereich bestehe der Zwang zur Führung ausländischer Grade. Es sei lediglich möglich, sich an die 

ZAB für eine allgemeine Einschätzung zu wenden. Das Gesetz regle nur die Anerkennung von 

Berufen, nicht jedoch den Bereich Schule, z. B. Schulstufen. 

Ein kritischer Aspekt sei zudem der Vorrang des Berufsrechts, das beispielsweise 

ausschlaggebend für die vorgeschriebene Sprachkenntnisse sei. Darüber hinaus liege die 
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Beweispflicht beim Antragsteller bzw. bei der Antragstellerin, wenn ihm/ihr beispielsweise 

vorgeworfen werde, dass seine/ihre eingereichten Unterlagen gefälscht seien. 

Formale Unterlagen für das Anerkennungsverfahren seien:  

·  Lebenslauf auf Deutsch (tabellarische Übersicht über Ausbildungsgänge und ggf. über die 

bisherige Erwerbstätigkeit); 

·  Identitätsnachweis (Reisepass genügt);  

·  Nachweis des im Ausland erworbenen Ausbildungsabschlusses (wenn kein schriftlicher 

Nachweis vorliegt, kann es je nach Bereitschaft der Anerkennungsstelle auch möglich sein, 

einen telefonischen Nachweis einzuholen);  

·  Nachweis über einschlägige Berufserfahrung; 

·  Sonstige Befähigungsnachweise (berufliche Weiterbildung); 

·  Nachweis, dass der/die Antragsteller/in in Deutschland arbeiten will (nicht für 

Staatsangehörige der EU/EWR/Schweiz und Personen mit Wohnort in diesen Ländern); 

dazu sei ein E-Mail-Verkehr mit einem potentiellen Arbeitgeber ausreichend. Es gehe 

darum, dass man in Deutschland arbeiten wolle und sich um einen Job bemühe. 

 

Offizielle Abschluss- und Berufsdokumente sollten ins Deutsche übersetzt sein. Eine Übersicht 

staatlich anerkannter und vereidigter Übersetzer/innen für Deutschland sei es unter www.justiz-

dolmetscher.de zu finden.  

Bei Universitätsabschlüssen entscheide die jeweilige Universität, welche Kenntnisse ggf. 

nachzuholen seien. Das Arbeitsamt sei hier nicht zuständig. Kosten für das Verfahren würden nur 

bei Arbeitssuchenden vom Jobcenter und der Arbeitsagentur übernommen. Dafür gebe es für 

Studierende Fördermöglichkeiten durch www.arbeiterkind.de oder eine Reihe von Stipendien. 

Pro Salamander sei ein Projekt für Menschen, deren ausländischer Abschluss in Deutschland 

nicht anerkannt werde. Mit Unterstützung des Programms sei es möglich, in zwei oder drei 

Semestern einen Hochschulabschluss zu erhalten. Pro Salamander vergebe auch Stipendien. Als 

Voraussetzung werde Deutsch auf dem Niveau B1 verlangt.  

 
Kontakt: 
Pro Salamander 
Kristin Piesker, Projektkoordinatorin an der Universität Regensburg 
Tel. 0941 – 9435759 
E-Mail kristin.piesker@sprachlit.uni-regensburg.de 
Internet: www.prosalamander.de 
 

Abschließend kam Frau Gorbunova auf die Blue Card zu sprechen, die ein neuer 

Aufenthaltstitel für Akademiker/innen in Deutschland sei. Diesbezüglich wende man sich an das 
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deutsche Konsulat im Herkunftsland. Voraussetzungen seien ein deutscher Hochschulabschluss 

oder ein dem deutschen Abschluss gleichgesetzter Abschluss sowie eine finanzielle Absicherung. 

Damit könne man nach Deutschland kommen, um eine Stelle mit konkret vorgegebenen 

Voraussetzungen zu finden: Eine Stelle im Rahmen eines MINT-Berufs (Medizin, Internet, 

Naturwissenschaft und Technik) müsse beispielsweise einen jährlichen Verdienst von mindestens 

EUR 36.000 aufweisen, alle weiteren Berufe einen jährlichen Verdienst von mindestens EUR 

45.000. Gebe es bereits eine sichere Arbeitsstelle in Deutschland, sei es kein Problem eine Blue 

Card zu bekommen. Die Blue Card erlaube einen Aufenthalt für vier Jahre in Deutschland. 

Ehegatten von Blue Card-Besitzern dürften ohne Anerkennung bzw. Zustimmung der 

Arbeitsagentur in Deutschland arbeiten. In den letzten vier Monaten, seitdem das Gesetz eingeführt 

wurde, seien ca. 200 Anträge gestellt worden.  

Weitere Änderungen im Aufenthaltsgesetz sollten es ausländischen Studierenden erleichtern, in 

Deutschland eine Arbeitsstelle zu finden. Aus diesem Grund wurde beispielsweise die Frist, eine 

Stelle in Deutschland zu finden von einem auf eineinhalb Jahre verlängert. Im Falle eines 

unbefristeten Vertrags existiere ein Anspruch auf eine Niederlassungserlaubnis von zwei Jahren. 

Die ZAV (Zentrale Arbeitsvermittlung) prüfe, ob die Bedingungen eines Arbeitgebers angemessen 

seien. Zudem dürften Studierende nun 120 bis 140 volle Tage im Jahr arbeiten, zuvor waren es 90 

Tage.  
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3. Abschließende Diskussion und Ergebnisse  
 

In der abschließenden Diskussion des Forums führten die Teilnehmenden die Ergebnisse der 

zweitägigen Veranstaltung zusammen und erörterten, welche Punkte nach diesen beiden Tagen 

offen blieben und was weiter zu tun sei: 

·  Von mehreren Seiten wurde ausdrücklich ein Überblick über die Integrationsarbeit, die 

bereits von den Religionsgemeinschaften geleistet werde, gewünscht. Dieser Austausch solle 

untereinander und mit der Stadt stattfinden. Somit bekomme die Stadt einen Überblick über die 

Arbeit, die die Religionsgemeinschaften bereits leisteten und man erhoffe sich so eine aktivere 

Förderung der Gemeinschaften im Integrationsprozess. 

·  In Hinblick auf das Thema Integration wurde mehr Zusammenarbeit mit der Stadt 

gewünscht. Man wisse aber nicht, in welchen Bereichen dies möglich sei und was genau von 

den Religionsgemeinschaften erwartet werde. 

·  Für eine gegenseitige interkulturelle Sensibilisierung schlug Frau Ketterer einen Runden Tisch 

von Religionsgemeinschaften und dem Jugendamt vor. Eine mögliche Beteiligung der Stelle 

für interkulturelle Arbeit ließ sie offen. 

·  Derzeit sei ein Migrantenorganisations-Netzwerk in Zusammenarbeit mit der Stadt München 

im Aufbau. Aktuelle ginge es um die Ausarbeitung der konkreten Umsetzung. Religion solle 

dabei kein Kriterium sein. Für eine Religionsgemeinschaft hieße dies, dass sie nur Mitglied im 

Netzwerk werden könne, wenn sie beispielsweise als Verein zur Jugendarbeit eintrete 

 

Abschließende Ergebnisse: 

·  Herrn Jovanovic (Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten) bot an, für ein erstes 

Nachfolgetreffen der Religionsgemeinschaften die Räumlichkeiten der Siebenten-Tags-

Adventisten zur nachhaltigen Vernetzung und zur Fortführung des Dialogs zur Verfügung zu 

stellen. 

·  Herr Fadai habe zugesagt, eine Informationsveranstaltung für Religionsgemeinschaften mit der 

AWO zu organisieren.  

·  Mit der AWO wurde die gegenseitige Vermittlung von Menschen in die verschiedenen 

Angebote seitens der AWO sowie der Religionsgemeinschaften vereinbart. Die AWO benötige 

von den Religionsgemeinschaften eine/n Vertreter/in als Ansprechperson. 
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4. Kontakte & Kontaktadressen 
 

Landeshauptstadt München: 

�  Interkulturelle Arbeit: 
Stelle für interkulturelle Arbeit 
Franziskanerstraße 8 
81669 München 
Fax: 089 – 233 40699 
Internet: www.muenchen.de/interkult 

 
 
�  Sozialreferat 
Frau Irene Ketterer 
Tel.: 089 – 233 40760 
E-Mail: irene.ketterer@muenchen.de 
 
�  Bereich Schule, Bildung und Sprachförderung 
Frau Reyhan Kulac  
Tel.: 089 – 233 40655 
E-Mail: reyhan.kulac@muenchen.de 
 
�  Bereich Gesundheit  
Frau Uschi Sorg  
Tel.: 089 – 233 40630 
E-Mail: uschi.sorg@muenchen.de 
 
�  Bereich Religion und interreligiöser Dialog 
MünchenKompetenz; Rat der Muslime  
Frau Dr. Margarete Spohn 
Tel.: 089 – 233 40716 
E-Mail: margarete.spohn@muenchen.de 
 
�  Bereiche Organisationsentwicklung und Fortbildungen 
Frau Franziska Szoldatits  
Tel.: 089 – 233 40641 
E-Mail: franziska.szoldatits@muenchen.de 
 
 

�  Wohnungssuche: 
Patenprojekt „Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“ 
Amt für Wohnen und Migration der Stadt München 
Franziskanerstraße 6-8 
81669 München 
Tel.: 089 – 233 40672 
E-Mail: patenprojekt.soz@muenchen.de 
 
�  Stadtjugendamt: 
Allgemeiner Kontakt 
Prielmayerstraße 1  
80335 München 
Tel.: 089 233 49501 
Fax: 089 233 49503 
E-Mail: jugendamt.soz@muenchen.de 
Familien-, Jugend- und Erziehungsberatung 
Tel.: 089 233 49697 
E-Mail: familienberatung.soz@muenchen.de      
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�  Schuldner- und Insolvenzberatung: 
Sozialreferat der Stadt München 
Mathildenstraße 3a 
80336 München 
Tel.: 089 – 233 24353 
E-Mail: schuldnerberatung.soz@muenchen.de 
Internet: www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Schuldnerberatung.html 
 
�  Selbsthilfe 
Selbsthilfezentrum München: 
Westendstraße 68 
80339 München 
Internet: www.shz-muenchen.de/ 
 

�  Kontakt für das Raumangebot:  
Frau Kristina Jakob 
Tel.: 089 – 53295612,  
E-Mail: kristina.jakob@shz-muenchen.de 

 
�  Frau Ulrike Zinsler 
Tel.: 089 – 53295621 
E-Mail: ulrike.zinsler@shz-muenchen.de 

 
 

Zivilgesellschaftliche Initiativen: 
 
�  DONNA MOBILE  
Landsberger Straße 45a/Rgb  
80339 München  
Tel.: 089 – 505005  
Fax: 089 – 505099  
E-Mail: info@donnamobile.org 
Internet: www.donnamobile.org  
 
�  Griechisches Haus Westend 
Bergmannstraße 46 
80339 München 
Herr Constantinos Gianacacos 
Tel.: 089 – 50808811 
E-Mail: costas.gianacacos@evangelisches-migrationszentrum.de 
Internet: www.griechisches-haus.de 
 
�  Regionales Netzwerk für Soziale Arbeit in München – REGSAM 
Bayerstraße 77a 
80335 München 
Tel.: 089 – 1893580 
E-Mail: info@regsam.net 
Internet: www.regsam.net  
 
 

Arbeiterwohlfahrt: 
 
�  Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt München gemeinnützige GmbH 
Frau Roula Balhas 
Goethestraße 53 
80336 München 
Tel.: 089 – 54424720 
E-Mail: roula.balhas@awo-muenchen.de 
Internet: www.awo-muenchen-migration.de 
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: 
 
�  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Frankenstraße 210 
90461 Nürnberg 
 
Postanschrift: 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
90343 Nürnberg 
Tel.: 0911 – 9430 
Fax: 0911 – 9431000 
Internet: www.bamf.de  
 
 

�  Referat für Religiöse, weltanschauliche und kulturelle Aspekten der Integration,  
Geschäftsstelle der Deutschen Islamkonferenz (DIK), Wissensverbund Islam 
Herr Wolf Walther 
E-Mail: wolf.walther@bamf.bund.de  

 
�  BAMF-Hotlines:  

Beratung Zuwanderungsgesetz, Integrationskurse, Aufenthaltsrecht, Einbürgerung: 
Tel.: 0911 – 9436390 Mo. – Do. von 9.00 bis 15.00 Uhr, Fr. bis 14.00 Uhr  
Erstberatung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse:  
Tel.: 030 – 18151111  Mo. – Fr. von 9.00 bis 15.00 Uhr 
 

�  Forschungsabteilung des Bundesamtes 
Internet: www.bamf.de/DE/DasBAMF/Forschung/forschung-node.html  

 

 
Bildung und Jugendarbeit: 
 
�  Stadtjugendamt München 
Siehe oben  
 
�  Projekt AktifPlus  
Herr Dr. Aydin Findikci 
Kapuzinerstraße 26 
80337 München 
Tel.: 089 – 54843697 
E-Mail: a.findikci@aktif-plus.de 
Internet: www.aktif-plus.de 
(Das Büro befindet sich bei der Arbeitsagentur in München im 3. Stock)  
 
�  Kreisjugendring München-Stadt 
Paul-Heyse-Straße 22 
80336 München 
Tel.: 089 – 5141060 
E-Mail: info@kjr-m.de 
Internet: www.kjr-m.de 
 
�  Internationaler Bund 
Projekt JADE – Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten  
Frau Jenny Wiesenberg 
Tel.: 089 – 724 4879 50 
E-Mail: Schulsozialarbeit-Muenchen-Zielstatt@internationaler-bund.de 
Internet: http://internationaler-bund.de/index.php?id=3223&city=M%C3%BCnchen&l=1&ptype=p_d&pID=5601 
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�  Broschüre „U25 – Qualifizierung in München“  
�  Download im Internet: www.u25.muc.kobis.de 
�  Bestellen unter: 

Landeshauptstadt München 
Referat für Bildung und Sport 
Kommunale Servicestelle Übergangsmanagement 
Bayerstrasse 28 
80335 München 

 
�  Initiative „Arbeiterkind“ 
Internet: www.arbeiterkind.de 
 
�  AKA – Aktiv für Interkulturelle Bildung Broschüre „U25 – Qualifizierung in München“  
Jugendmigrationsdienst 
Daniel Karwinkel 
Yakup Gemerekli   
Bad-Schachener-Str. 2a 
81671 München  
Tel.: 089 – 189 49 57 15  
Fax: 089 – 189 49 57 18  
Mobil: 0177 – 795 86 01 
E-mail:  jm@aka-muenchen.de     
Sprechzeit:  Di.  13.00 bis 15.00 Uhr  
     Do. 13.00 bis 15.00 Uhr 

 
 

Arbeit und Beruf: 
 
�  Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Starnberg 
Hanfelderstraße 15b 
82319 Starnberg 
Internet: www.arbeitsagentur.de 
 
Postanschrift: 
Agentur für Arbeit 
82363 Weilheim 
 

�  Berufsberatung 
Frau Andrea Köhler 
Tel.: 01801 – 555-111 (für Schüler, Eltern etc.) 
Tel.: 08151 – 2710-38 (für Schulleitung, Lehrkräfte) 
E-Mail: weilheim.berufsberatung@arbeitsagentur.de 

 
 

Imamausbildung, mulimischer Religionsunterricht: 
 
�  Herr Oguzhan Öktem 
Lehrer für Islamunterricht  
GS Taufkirchen Am Wald 
Pappelstraße 8   
82024 Taufkirchen 
Dienstlich:  089 – 6124 957 
E-Mail: oguzhanoktem@hotmail.com  
 
�  Deutsche Universitäten mit Lehrstühlen für islamische Theologie: 

�  Interdisziplinäres Zentrum für Islamische Religionslehre der Universität Erlangen-Nürnberg: www.izir.de/  
�  Universität Gießen: www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb04/institute/isltheol 
�  Universität Münster: www.uni-muenster.de/ZIT  



Seite 48 von 50 

 

�  Universität Osnabrück: www.islamische-religionspaedagogik.uni-osnabrueck.de/ 
�  Universität Tübingen: www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung-dezernate/i-forschung-strategie-und-

recht /zentrum-fuer-islamische-theologie.html 
 
�  Projekt „Islamunterricht in deutscher Sprache“ 
Informationen unter: www.goethe.de/wis/fut/bko/de3331684.htm 
 
�  Broschüre „Bessere Integration von Musliminnen und Muslimen in den Arbeitsmarkt“  
Download auf der Homepage der Deutschen Islamkonferenz: www.deutsche-islam-konferenz.de/ 
SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/DokumentePlenum/dik-broschuere-pg-a-download.html?nn=3344268 
 

 
Rechtliche Beratung: 
 
�  EineWeltHaus 
Schwanthalerstraße 80 
80336 München 
Kontakt für Rechtshilfe für Ausländerinnen und Ausländer: Frau Anna Regina Mackowiak 
Tel.: 089 – 85637521 
E-Mail rechtshilfe@einewelthaus.de,  
Internet: www.einewelthaus.de/ oder www.rechtshilfe-muenchen.de/ 

 
Unterstützung für Familien: 
 
�  Stadtjugendamt München 
Siehe oben  

 
�  Eltern-Kurse vom Stadtjugendamt: www.muenchen.info/soz/pub/pdf/419_beratungsstellenfuehrer.pdf 

 
�  Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband München e.V. 
Hanna Prausnitz  
Kapuzinerstraße 9C 
80337 München 
Tel.: 089 – 55359 
Fax: 089 – 5503699 
E-Mail: info@dksb-muc.de  
Internet: www.kinderschutzbund-muenchen.de/ 
 

�  Elternkurse vom Kinderschutzbund: kostenfreies Elterntelefon unter der Nummer 0800/1110550, 
erreichbar Mo. und Mi. von 9.00 bis 11.00 Uhr sowie Di. und Do. von 17.00 bis 19.00 Uhr  

 
�  Tatendrang 
Liebherrstraße 5 
80538 München 
Tel.: 089 – 45224110 
Internet: www.tatendrang.de/ 
 
�  Refugio 
Beratung und Behandlung für traumatisierte Flüchtlinge 
Rosenheimer Straße 38 
81669 München 
Tel.: 089 – 829570 
E-Mail: info@refugio-muenchen.de 
Internet: www.refugio-muenchen.de/ 
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�  AWO – Ambulante Erziehungshilfen 
Goethestraße 53 
80336 München 
Tel.: 089 – 54424728 
E-Mail: aeh.migration@awo-muenchen.de 
Internet: www.awo-muenchen-migration.de/index.php?id=5 
 
�  Innere Mission München 
Fachdienste für Migration und Integration 
Goethestraße 53 
80336 München 
Ansprechpartnerin: Frau Paraskevi Daki-Fleischmann 
Tel.: 089 – 55057670 
E-Mail: migrationsdienste@im-muenchen.de 
Internet: www.im-muenchen.de 
 
�  Sozialbürgerhäuser in München 
Internet: www.muenchen.de/sbh 
 
 

Anerkennung von Bildungsabschlüssen: 
 
�  Internetportale  
 

�  Allgemeines Informationsportal: www.berufliche-anerkennung.de 
�  bq-Portal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie: www.bq-portal.de 
�  Anerkennungsportal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:  

www.anerkennung-in-deutschland.de 
�  Telefonhotline des Bundesamtes für Migration und Flüchlinge: 030 – 1815 1111 (s.o.)  
�  MigraNet, das regionale IQ-Netwerk Bayern: www.migranet.org  

 
�  Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen 
Landeshauptstadt München  
Sozialreferat 
Franziskanerstraße 8 
81669 München 
Ansprechpartnerin: Frau Regina Ober 
Tel.: 089 – 23340428/ 429 
E-Mail: r.ober@muenchen.de oder servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de 
 
�  Projekt „Beruflich anerkannt?!“  
AGABY/ MigraNet 
Frau Yuliya Gorbunova,  
Wertachstr. 29 
86153 Augsburg 
Tel.: 0821 – 74959658 
E-Mail: yuliya.gorbunova@agaby.de 
Internet: www.agaby.de 

 
�  Übersicht staatlich anerkannter und vereidigter Übersetzer für Deutschland 
Internet: www.justiz-dolmetscher.de 
 
�  Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)  
Internet: www.kmk.org/zab.html 
 
�  Projekt Salamander 
Frau Kristin Piesker 
Projektkoordinatorin an der Universität Regensburg 
Tel.: 0941 – 9435759 
E-Mail: kristin.piesker@sprachlit.uni-regensburg.de 
Internet: www.prosalamander.de 
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�  IHK FOSA (Foreign Skills Approval) 
Ulmenstr. 52g 
90443 Nürnberg  
Tel.: 0911 – 815060 
Fax: 0911 – 81506100 
E-Mail: info@ihk-fosa.de 
Internet: www.ihk-fosa.de 
Beratungszeiten: Mo-Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr, Fr. 9.00 bis 14.00 Uhr 
  

 
Finanzierungsmöglichkeiten: 
 
�  Alexander Gregory 
Artur-Kutscher-Platz 2 
80802 München 
Tel.: 089 – 345003 
Fax: 089 – 38026964 
Mobil: 01515 – 58140704 
E-Mail: a.gregory44@gmail.com 
 
�  Übersicht der Stiftungen in Deutschland 
Internet: www.stiftungsindex.de 

 
Interreligiöser Dialog: 
 
�  Nymphenburger Gespräche 
Internet: www.nymphenburger-gespraeche.de/) 
 
�  Verein Freunde Abrahams e.V. 
Internet: www.freunde-abrahams.de/ 
 
�  Bereich Religion und interreligiöser Dialog 
MünchenKompetenz; Rat der Muslime  
Frau Dr. Margarete Spohn 
Tel.: 089 – 23340716 
E-Mail: margarete.spohn@muenchen.de 
 
 

Deutschkurse außerhalb Deutschlands: 
 
Goethe-Institut 
Internet: www.goethe.de/lrn/wwt/deindex.htm  


